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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und
des Bundeskanzleramtes
1. Abgeordnete
Ulla

Burchardt
(SPD)
Welche institutionelle Begründung, Aufgaben-
stellung, Zusammensetzung und Ergebnisse hat-
te der von der ehemaligen Bundesregierung un-
ter Bundeskanzler Gerhard Schröder auf Emp-
fehlung der Enquete-Kommission „Schutz des
Menschen und der Umwelt“ eingerichtete
Staatssekretärsausschuss (Green Cabinet) zur
Nachhaltigkeitspolitik?
Antwort des Beauftragten der Bund-Länder-Koordination,

Staatsminister Eckart von Klaeden

vom 24. April 2012
Die Einrichtung des Staatssekretärsausschusses für Nachhaltige Ent-
wicklung (damals genannt: „Green Cabinet“) unter Vorsitz des
Chefs des Bundeskanzleramtes erfolgte durch Beschluss des Bundes-
kabinetts vom 26. Juli 2000. Darin wurden als Mitglieder des Aus-
schusses die beamteten Staatssekretäre/Staatssekretärinnen folgen-
der Bundesministerien vorgesehen: Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie, Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Auswärtiges Amt, Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bundesministerium der
Finanzen. Den beamteten Staatssekretären/Staatssekretärinnen an-
derer Bundesministerien stand die Teilnahme offen.

Als primäre Aufgabe des Staatssekretärsausschusses nannte der Ka-
binettsbeschluss die Erarbeitung einer nationalen Strategie der Bun-
desregierung für eine nachhaltige Entwicklung. Auch wurde vorgese-
hen, dass der Ausschuss konkrete Projekte zur Umsetzung der Stra-
tegie festlegen kann. Ferner konnte der Ausschuss dem Rat für
Nachhaltige Entwicklung Aufträge erteilen und ihn bitten, zu be-
stimmten Fragen Stellung zu nehmen.

Wesentliche Arbeitsergebnisse des Staatssekretärsausschusses in
der 14. und 15. Legislaturperiode waren die nationale Nachhaltig-
keitsstrategie mit dem Titel „Perspektiven für Deutschland“ (Be-
schluss Bundeskabinett am 17. April 2002), der Fortschrittsbericht
2004 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Beschluss Bundeskabi-
nett am 27. Oktober 2004) sowie der Bericht zur Strategie „Wegwei-
ser Nachhaltigkeit 2005“ (Beschluss Bundeskabinett am 10. August
2005).
2. Abgeordnete
Ulla

Burchardt

(SPD)
Wurde er von den Nachfolgeregierungen fort-
gesetzt, und gegebenenfalls mit welchen Modi-
fizierungen?
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Antwort des Beauftragten der Bund-Länder-Koordination,

Staatsminister Eckart von Klaeden

vom 24. April 2012
In der 16. und 17. Legislaturperiode wurde der Staatssekretärsaus-
schuss für nachhaltige Entwicklung jeweils weitergeführt. Da das
Thema Nachhaltigkeit die gesamte Arbeit der Bundesregierung be-
trifft, wurde in der Sitzung des Ausschusses am 28. August 2006 be-
schlossen, dass alle Ressorts im Ausschuss mitwirken.

Im Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
(Beschluss Bundeskabinett am 29. Oktober 2008) wurde u. a. eine
Stärkung des Nachhaltigkeitsmanagements, insbesondere der Rolle
des Staatssekretärsausschusses, beschlossen.

Der Staatssekretärsausschuss ist die zentrale Steuerungsinstanz der
Nachhaltigkeitsstrategie. Er kontrolliert u. a. anhand von Indikato-
ren und Zielen ihre Umsetzung und entwickelt die Strategie weiter
fort. Der Ausschuss gibt strategische Anstöße für die Arbeit der Bun-
desregierung und ist zugleich Plattform für den Austausch über die
Nachhaltigkeitsaktivitäten der Ressorts. Auf der Basis detaillierter
Arbeitsprogramme behandelt der Ausschuss einzelne aktuelle He-
rausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung. Diese umfassen
auch Themen mit besonderem Bezug zu den Ländern und Kommu-
nen (z. B. „Nachhaltige Stadt“) sowie zur europäischen und interna-
tionalen Ebene (z. B. „Nachhaltigkeit in der Europäischen Union“).
Dabei werden jeweils auch externe Gesprächspartner einbezogen.

Darüber hinaus kann der Staatssekretärsausschuss dem Rat für
Nachhaltige Entwicklung Aufträge erteilen oder ihn um Stellungnah-
me bitten. Zudem ist er Ansprechpartner für den Parlamentarischen
Beirat für nachhaltige Entwicklung sowie für Länder und kommuna-
le Spitzenverbände.

Weitere Informationen über die Arbeit des Ausschusses seit 2008 fin-
den sich im vom Bundeskabinett am 15. Februar 2012 beschlossenen
Fortschrittsbericht 2012 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (Ka-
pitel B Abschnitt IV Nr. 2) sowie unter www.nationale-nachhaltig-
keitsstrategie.de.
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
3. Abgeordneter
Klaus

Brandner

(SPD)
Welche neuen Erkenntnisse hat die Bundes-
regierung hinsichtlich der Ausübung der Reli-
gionsfreiheit in Kuba vor dem Hintergrund
des Besuches von Papst Benedikt XVI. in
Kuba im März 2012?
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Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 27. April 2012
Im Jahr 2011 war eine weitere Festigung der Religionsfreiheit im
Sinne der Glaubensausübung, der seelsorgerischen Arbeit und der
Stellung vor allem der katholischen Kirche in Kuba zu verzeichnen.
Die Wertevermittlung der Kirche wird akzeptiert, die Sorge der ku-
banischen Regierung vor zu großer Einflussnahme durch die Kirche
besteht aber latent weiter.

Die Reden von Papst Benedikt XVI. während seines Besuches in Ku-
ba im März 2012 machen deutlich, dass die katholische Kirche weite-
re und umfangreichere Freiheiten der Religionsausübung vom kuba-
nischen Staat fordert, um einen Beitrag zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung des Landes leisten zu können.

Der Bitte des Papstes, Karfreitag zu einem gesetzlichen Feiertag zu
machen, kam die kubanische Regierung in diesem Jahr durch eine
einmalige diesbezügliche Regelung nach. Der Karfreitag soll auch in
den Folgejahren Feiertag werden, wozu es allerdings einer gesetzli-
chen Änderung bedarf.
4. Abgeordneter
Klaus

Brandner
(SPD)
Liegen der Bundesregierung – vor dem Hinter-
grund einer Meldung der Nachrichtenagentur
„AFP“ vom 25. März 2012 – nähere Erkennt-
nisse zu Übergriffen auf kubanische Bürger-
rechtsbewegungen, Dissidenten und Opposi-
tionelle vor?
Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 27. April 2012
Meldungen der kubanischen Kommission für Menschenrechte und
nationale Versöhnung, wonach es in Kuba im März 2012 zu über
1 100 kurzfristigen Festnahmen Oppositioneller kam, können durch
die Bundesregierung nicht überprüft werden, werden aber allgemein
als glaubhaft eingestuft. Nach diesen Angaben ist mehr als die Hälfte
der Festnahmen im Vorfeld oder während des Besuches von Papst
Benedikt XVI. erfolgt. Die gleiche Organisation weist für das Jahr
2011 über 4 000 kurzfristige Verhaftungen von Oppositionellen in
Kuba aus.

Besondere Aufmerksamkeit hat der Fall von Andrés Carrión Álvarez
erregt, der aufgrund seiner Äußerungen bei der Messe in Santiago
de Cuba während des Papstbesuches am 26. März 2012 wegen „öf-
fentlicher Unruhestiftung“ zunächst für 18 Tage inhaftiert wurde. Er
wurde drei Tage nach seiner Entlassung am 16. April 2012 erneut
verhaftet. Eine Gruppe von ungefähr 20 Oppositionellen aus der
Provinz Santiago de Cuba, die gegen die Inhaftierung von Andrés
Carrión Álvarez protestierte, wurde am 2. April 2012 ebenfalls fest-
genommen, innerhalb kurzer Zeit aber wieder freigelassen. Jedoch
befindet sich José Daniel Ferrer, ein ehemaliger politischer Gefan-
gener der „Gruppe der 75“ und Aktivist der „Union Patriotica de
Cuba“, derzeit noch in Haft. Für ihn hat Amnesty International am
13. April 2012 einen „Urgent-Action“-Aufruf veröffentlicht. Darü-



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/9449 – 4 –
ber hinaus wurden im März 2012 zwei zu Haftstrafen von zwei und
drei Jahren verurteilte Kubaner als neue politische Gefangene aner-
kannt.
5. Abgeordneter
Uwe
Kekeritz

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
über das geplante Gesetz in Honduras, welches
die Einnahme der „Pille danach“ unter Gefäng-
nisstrafe stellen soll (vgl. u. a. www.amnesty.de),
und wie wird die Bundesregierung reagieren,
wenn ein solches Gesetz in Honduras in Kraft
tritt?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 23. April 2012
Bis Oktober 2009 war in der Republik Honduras die Anwendung
des Medikaments „Levonogestrel“ in 20-facher Dosis rechtlich er-
laubt. Mit dem Dekret 54-2009 vom 2. April 2009 wurden zwar Han-
del und Vertrieb des Medikaments unter Strafandrohung verboten,
jedoch hatte Präsident Manuel Zelaya hiergegen kurz vor seiner
Absetzung durch einen Staatsstreich noch sein Veto eingelegt. Das
De-facto-Regime von Roberto Micheletti verbot mit Regierungsver-
ordnung 2744 vom 24. Oktober 2009 Handel, Verteilung und Wer-
bung für das Medikament in dieser Form, jedoch noch ohne Strafan-
drohung.

Mit Gutachten vom 1. Februar 2012 stellt die Verfassungskammer
des Obersten Gerichtes fest, dass das Medikament in entsprechender
Dosierung eine abortive Wirkung haben könnte und daher gegen das
honduranische Strafgesetzbuch verstoße. Das Dekret 54-2009 sei
dementsprechend verfassungsgemäß. Nach Ansicht der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ist „Levonogestrel“ jedoch ein Verhü-
tungsmittel.

Die Bundesregierung setzt sich, auch im Kreis der Europäischen
Union, für die Rechte von Frauen und Mädchen in Honduras ein,
zumal diese in hohem Maße – auch im familiären Bereich – Gewalt
ausgesetzt sind und es häufig zu Kinderschwangerschaften aufgrund
von Vergewaltigungen kommt. Die Bundesregierung spricht diese
Problematik und die damit verbundenen Fragen – wie auch das Dek-
ret 54-2009 – bei ihren Kontakten mit der honduranischen Regie-
rung und dem honduranischen Parlament in aller Deutlichkeit an.
6. Abgeordneter
Omid

Nouripour

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
In welchem Umfang kommt es im Rahmen
des Ausbaus des Hauptquartiers der US-Army
in Wiesbaden inklusive des Flughafens in Er-
benheim zu Enteignungen durch den Bund
entsprechend dem Landesbeschaffungsgesetz,
und welche geplanten Bauprojekte sind der
Bundesregierung, abgesehen von Wiesbaden,
mit Blick auf ausländische Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland bekannt?
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Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 27. April 2012
Die Bundesregierung steht in engem und vertrauensvollem Kontakt
zur amerikanischen Regierung im Hinblick auf alle Fragen, die die
Stationierung, Umstrukturierung und den Abzug von US-Truppen
aus Deutschland betreffen. Dies trifft auch auf bauliche Aspekte der
Stationierung zu.

Nach Informationen des Bundesministeriums der Finanzen wurden
die bisher für die Verlagerung des Hauptquartiers der US-Streitkräf-
te nach Wiesbaden benötigten Flächen im Wege des freihändigen Er-
werbs beschafft. Für eine eventuell noch zu beschaffende Fläche von
rund 4 Hektar ist die Notwendigkeit von Enteignungsverfahren der-
zeit nicht absehbar.

Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahmen der in
Deutschland stationierten Streitkräfte (sog. Gaststreitkräfte) sind das
Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) und die auf
dieser Basis zwischen dem Bund und den Streitkräften bilateral ver-
einbarten Verwaltungsabkommen, die „Auftragsbautengrundsätze
1975 (ABG 75)“. Auf dieser Basis wird der weit überwiegende Teil
dieser Baumaßnahmen im Auftrag der Gaststreitkräfte durch die
Bundesbauverwaltung realisiert (sog. Auftragsbauverfahren). Der
Bund ist im Außenverhältnis Bauherr der Maßnahmen und trägt ent-
sprechend den ABG 75 einen nicht unerheblichen Teil der Planungs-
kosten (ca. 100 Mio. Euro pro Jahr, Etatisierung im Einzelplan 12
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)
und der Kosten der durchführenden Bundesbauverwaltung. Ein klei-
nerer Teil der Baumaßnahmen wird unmittelbar von den Streitkräf-
ten im sog. Truppenbauverfahren durchgeführt. Auch hier ist die
Bundesbauverwaltung beratend und prüfend eingebunden. Insge-
samt wird so gewährleistet, dass die deutschen Regelwerke und Nor-
men bei den Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte umgesetzt werden.

Entsprechend diesen Regelungen sind der Bundesregierung bzw.
den für sie tätigen Bauverwaltungen grundsätzlich alle Baumaßnah-
men der Gaststreitkräfte bekannt. Es handelt sich bundesweit um
mehrere Tausend laufende Einzelmaßnahmen, die sich in unter-
schiedlichen Phasen, von der Projektidee der in Deutschland statio-
nierten Streitkräfte bis zur Abrechnung, befinden. Eine komplette
Aufzählung ist im Rahmen dieser Beantwortung nicht möglich.

Neben den weit fortgeschrittenen Baumaßnahmen im Zusammen-
hang mit der Verlegung des US-Hauptquartiers nach Wiesbaden sind
derzeit als herausragende Einzelprojekte der Neubau einer Militär-
klinik in Ramstein, ein umfangreiches Schulneubauprogramm (u. a.
in Rheinland-Pfalz) sowie einige größere Wohnungsprojekte (u. a.
Wiesbaden, Illesheim) für die US-Streitkräfte zu nennen. Wegen des
beschlossenen Abzugs bis 2020 ist ein deutlicher Rückgang der Bau-
maßnahmen für die britischen Streitkräfte in Deutschland zu erwar-
ten. Bei den weiteren in Deutschland nur noch in sehr begrenztem
Umfang stationierten Streitkräften (u. a. aus Frankreich und den
Niederlanden) ist nur noch eine sehr geringe Bautätigkeit gegeben.
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7. Abgeordnete
Katrin

Werner

(DIE LINKE.)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
über die Hintergründe der gewalttätigen Pro-
teste am 12. April 2012 gegen die Organisa-
toren eines aserbaidschanischen Filmfestivals
in Gyumri/Armenien, insbesondere gegen den
Leiter des Caucasus Centers for Peace Making
Initiatives, Georgi Vanyan?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 23. April 2012
Nach Angaben der Direktorin des „Asparez“-Journalistenclubs in
Gyumri, in dessen Räumlichkeiten die genannte Filmvorführung hät-
te stattfinden sollen, haben am 12. April 2012 rund 100 Personen vor
dem vorgesehenen Veranstaltungsort gegen die Aufführung aserbaid-
schanischer Filme demonstriert. Die Demonstranten seien von zwei
Abteilungsleitern der Stadtverwaltung Gyumri angeführt worden.
Ein Kandidat der regierenden Republikanischen Partei für die Parla-
mentswahlen am 6. Mai 2012 habe zu der Demonstration aufgeru-
fen. Beim Eintreffen Georgi Vanyans sei es zu einer Rangelei gekom-
men, wobei Georgi Vanyan von einem Veteranen ins Gesicht ge-
schlagen worden sei. Noch vor Eingreifen der anwesenden Polizeibe-
amten sei die Rangelei geschlichtet worden. Nach langen Verhand-
lungen mit den Demonstranten, in deren Verlauf es erneut zu Hand-
greiflichkeiten gekommen sei, habe Georgi Vanyan unter Polizei-
schutz den Veranstaltungsort verlassen. Die Filmaufführung habe
nicht stattgefunden.

Über die Vorgänge ist in den armenischen Medien ausführlich be-
richtet worden. Dabei überwog ein kritischer Tenor hinsichtlich des
Zeigens aserbaidschanischer Filme und Verständnis für die De-
monstrationen, unter anderem mit dem Hinweis auf die fehlende
Möglichkeit, armenische Filme in Aserbaidschan zu zeigen. Der ar-
menische Ombudsmann für Menschenrechte hat in einer Erklärung
vom 18. April 2012 die Auseinandersetzungen verurteilt, sich aber
ebenso gegen das Zeigen aserbaidschanischer Filme in der gegenwär-
tigen Situation ausgesprochen. Auch im vergangenen Jahr hatte das
von den Organisatoren geplante Filmfestival nach Protesten nicht
stattgefunden.
8. Abgeordnete
Katrin

Werner

(DIE LINKE.)
Wie beurteilt die Bundesregierung vor dem
Hintergrund der Mitgliedschaft Deutschlands
in der Minsker Gruppe der OSZE die gegen-
wärtigen gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen für Nichtregierungsorga-
nisationen und einzelne Friedensaktivistinnen
und Friedensaktivisten in Armenien und Aser-
baidschan, die sich für zivilgesellschaftliche
Verständigungs- und Versöhnungsprozesse
zwischen beiden Ländern engagieren wollen?
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Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper

vom 23. April 2012
Es gibt in beiden Ländern verschiedene Nichtregierungsorganisatio-
nen und Einzelpersonen, die sich für zivilgesellschaftliche Verständi-
gungs- und Versöhnungsprozesse zwischen Armenien und Aserbaid-
schan einsetzen und Projekte mit Partnern aus dem jeweils anderen
Land durchführen. Die Bundesregierung unterstützt diese Bemühun-
gen ausdrücklich. Sofern diese Projekte Zusammentreffen zwischen
Teilnehmern aus Aserbaidschan und Armenien vorsehen, können
diese in aller Regel jedoch nur in Georgien stattfinden. Nichtregie-
rungsorganisationen und Einzelpersonen, die sich für diesen Dialog
einsetzen, müssen damit rechnen, dass ihnen öffentlich bzw. seitens
der Medien unpatriotisches Verhalten vorgeworfen wird. In Einzel-
fällen verhindern Behörden ohne nähere Begründung einzelne Pro-
jektkomponenten. So untersagte das aserbaidschanische Bildungsmi-
nisterium im März 2011 der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., im
Rahmen ihres Projekts „Democracy starts with you“ eine geplante
Dialogveranstaltung zwischen aserbaidschanischen und armenischen
Jugendlichen in Tiflis durchzuführen. Die nationale Komponente
des Projekts blieb davon unberührt.

Projekte mit Nichtregierungsorganisationen aus Berg-Karabach oder
in Berg-Karabach bzw. den von Armenien besetzten aserbaidschani-
schen Gebieten werden von aserbaidschanischen Behörden nicht to-
leriert. Bei Nichtbeachtung müssen Nichtregierungsorganisationen
bzw. Einzelpersonen mit Sanktionen rechnen. So wurde 2009 gegen
die damalige Regionalleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung e. V. ein
dauerhaftes Einreiseverbot nach Aserbaidschan verhängt, nachdem
die Stiftung eine Veranstaltung in Berg-Karabach organisiert hatte.

Die Bundesregierung sieht, auch als Mitglied der OSZE-Minsk-
Gruppe, vertrauensbildende Maßnahmen auf zivilgesellschaftlicher
Ebene als wichtiges Element für eine friedliche und dauerhafte Beile-
gung des Konflikts um Berg-Karabach und eine friedliche und stabile
Entwicklung der Staaten des Südkaukasus insgesamt. Gleiches gilt
für die Beziehungen Armeniens zur Türkei, in deren Rahmen die
Bundesregierung ein Aussöhnungsprojekt des Deutschen Volkshoch-
schulverbands e. V. fördert. Vor diesem Hintergrund haben der Bun-
desminister des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle, im Rahmen
seines Besuchs in Baku, Tiflis und Eriwan vom 14. bis 16. März 2012
sowie ich selbst bei meinem Besuch in Eriwan am 16. und 17. April
2012 mit Nachdruck für einen verstärkten grenzüberschreitenden
Dialog und das Bauen auch zivilgesellschaftlicher Brücken gewor-
ben. Die Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit und des zivil-
gesellschaftlichen Dialogs sind auch wichtige Ziele der Östlichen
Partnerschaft der Europäischen Union, deren Partnerländer Arme-
nien und Aserbaidschan sind.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
9. Abgeordnete
Angelika

Graf

(Rosenheim)
(SPD)
Welche Auswahlkriterien und -Verfahren wur-
den in Zusammenarbeit mit dem Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
(UNHCR) für die Aufnahme von afrikani-
schen Flüchtlingen aus dem tunesischen Camp
Shousha im Rahmen des Resettlement-Pro-
gramms festgelegt, und wie viele Personen ent-
sprechen schätzungsweise diesen Kriterien?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 19. April 2012
Nach der im Benehmen mit den Ländern ergangenen Anordnung
des Bundesministeriums des Innern gemäß § 23 Absatz 2 des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) zur Aufnahme bestimmter nach Shousha
(Choucha)/Tunesien geflüchteter Personen vom 5. April 2012 sollen
für die Auswahl – soweit möglich – insbesondere folgende Kriterien
berücksichtigt werden:

a) Wahrung der Einheit der Familie;

b) familiäre oder sonstige integrationsförderliche Bindungen nach
Deutschland;

c) Integrationsfähigkeit (Indikatoren: Grad der Schul- und Berufs-
ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Religionszugehö-
rigkeit, geringes Alter);

d) Grad der Schutzbedürftigkeit.

Bei Bewertung der Kriterien sind nach der Aufnahmeanordnung die
besondere Situation im Flüchtlingslager Shousha sowie die Tatsache
zu berücksichtigen, dass die Aufnahme von Flüchtlingen aus Nord-
afrika der Beschlusslage der Ständigen Konferenz der Innenminister
und -senatoren der Länder entspricht und die baldige Schließung des
Lagers Shousha, das durch die Bundesregierung mit erheblichen fi-
nanziellen Mitteln unterstützt wird, auch im Interesse der Bundesre-
publik Deutschland liegt.

Ausgeschlossen von der Aufnahme sind grundsätzlich Personen,

a) die wegen Delikten, die in Deutschland als vorsätzliche Straftat
anzusehen sind, verurteilt worden sind oder

b) bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die Schlussfolgerung recht-
fertigen, dass Verbindungen zu kriminellen Organisationen oder
terroristischen Vereinigungen bestehen oder bestanden haben
oder dass sie in sonstiger Weise Bestrebungen verfolgen oder un-
terstützen oder unterstützt haben, die gegen den Gedanken der
Völkerverständigung verstoßen oder gegen das friedliche Zusam-
menleben der Völker gerichtet sind.
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Die Bundesregierung geht davon aus, dass auf der Grundlage der
o. g. Aufnahmeanordnung bis zu 200 Flüchtlinge aus dem Lager in
Shousha aufgenommen werden.
10. Abgeordnete
Angelika
Graf

(Rosenheim)

(SPD)
Welche Integrationsmaßnahmen in Deutsch-
land sind für die ausgewählten Flüchtlinge aus
Camp Shousha vorgesehen, da es sich überwie-
gend um junge Männer aus Äthiopien, Eritrea
und dem Sudan handelt, und welchen Aufent-
haltsstatus werden sie erhalten?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 19. April 2012
Nach einer mehrtägigen kulturellen Erstorientierung noch im Flücht-
lingslager Shousha wird angestrebt, die ausgewählten Personen mit
Ausnahme unbegleiteter Minderjähriger und Schwerstkranker zent-
ral in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Standort Grenz-
durchgangslager Friedland für die Dauer von 14 Tagen vor der Ver-
teilung auf die Länder in einem Einführungskurs noch besser auf ihr
Leben in Deutschland vorzubereiten. Im Übrigen sind die Betroffe-
nen anschließend nach § 44 Absatz 1 Nummer 2 AufenthG zur Teil-
nahme am Integrationskurs berechtigt.

Den ausgewählten Personen wird zunächst eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 23 Absatz 2 AufenthG erteilt.
11. Abgeordneter
Michael

Hartmann

(Wackernheim)

(SPD)
Wie viele Stellen für IT-Spezialistinnen und IT-
Spezialisten sind aktuell bei der Bundespolizei
und im Bundeskriminalamt unbesetzt, und in
welchem Zeitraum ist mit einer Behebung des
Mangels zu rechnen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder
vom 25. April 2012
Für die Beantwortung der Frage geht die Bundesregierung davon
aus, dass es sich bei dem Begriff „Stellen“ um Dienstposten für Be-
amte und Arbeitsplätze für Arbeitnehmer (Funktionen) für IT-Fach-
kräfte handelt.

Bei der Bundespolizei sind derzeit 71 Funktionen für IT-Fachkräfte
unbesetzt. Ausschreibung und Besetzung der Vakanzen sind im Som-
mer 2012 vorgesehen.

Das Bundeskriminalamt betreibt zurzeit die Nachbesetzung von
14 Funktionen für IT-Fachkräfte. Das Bundeskriminalamt strebt an,
diese in den nächsten sechs Monaten zu besetzen. Daneben sind wei-
tere 21 Funktionen im neu einzurichtenden Kompetenzzentrum „In-
formationstechnische Überwachung“ zu besetzen. Dies setzt die Auf-
hebung der qualifizierten Haushaltssperre durch den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages und damit die Freigabe der dem
Bundeskriminalamt mit dem Haushalt 2012 dazu zugegangenen
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Planstellen voraus. Eine Besetzung der vakanten Funktionen soll
ebenfalls innerhalb von sechs Monaten nach Einleitung der Aus-
schreibung erfolgen.
12. Abgeordnete
Ulla
Jelpke

(DIE LINKE.)
Aus welchen Gründen wurde der Vertreter der
spanischen Vereinigten Linken, J. R. B., dem
am 17. April 2012 die Einreise nach Israel ver-
weigert wurde, bei seiner im Rahmen einer Ab-
schiebung erfolgten Ankunft auf dem Düssel-
dorfer Flughafen noch im Flugzeug von der
Bundespolizei festgenommen und drei Stun-
den lang festgehalten (vgl. u. a. junge Welt
vom 18. April 2012), und welche Angaben hat
die Bundespolizei zuvor von Seiten israelischer
Behörden über den Teilnehmer der Aktion
„Willkommen in Palästina“ erhalten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder

vom 25. April 2012
Nach Kenntnis der Bundesregierung hat die Bundespolizei die ge-
nannte Person weder festgenommen noch festgehalten. Die Bundes-
polizei hat von israelischen Behörden keine Angaben über Teilneh-
mer der Aktion „Willkommen in Palästina“ erhalten.
13. Abgeordneter
Christoph

Strässer

(SPD)
Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung
ergriffen, um das auf der vorletzten Innenmi-
nisterkonferenz beschlossene Resettlement-
Programm in Deutschland umzusetzen, und
an welche Flüchtlingsgruppen richtet sich das
Angebot?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Christoph Bergner

vom 20. April 2012
In der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder (IMK) im Dezember 2011 wurde der Einstieg Deutschlands
in ein permanentes Resettlement-Programm beschlossen. Das Kon-
tingent ist von 2012 bis 2014 mit einer jährlichen Quote von 300 Per-
sonen festgelegt. Die Länder und Regionen, aus denen Flüchtlinge
im Wege des Resettlements aufzunehmen sind, lässt der Beschluss
der IMK offen. Allerdings indiziert die Beschlussniederschrift, dass
auch eine Aufnahme aus Nordafrika erfolgen sollte.

In 2012 ist daher zunächst die Aufnahme von ca. 200 Flüchtlingen
aus dem Flüchtlingslager in Shousha/Tunesien geplant. Das Bundes-
ministerium des Innern hat im Benehmen mit den Ländern am
5. April 2012 eine entsprechende Aufnahmeanordnung nach § 23
Absatz 2 AufenthG erlassen. Für die weiteren 100 Flüchtlinge, die in
2012 aufgenommen werden sollen, ist eine Aufnahme von irakischen
Flüchtlingen aus der Türkei angedacht. Für die nachfolgenden
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Flüchtlingsaufnahmen in den Jahren 2013 und 2014 gibt es noch
keine Festlegungen.
14. Abgeordneter
Christoph

Strässer
(SPD)
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem
Beschluss des Amtsgerichts Göttingen vom
3. November 2011, das feststellte, dass Gut-
achten zur Handwurzeluntersuchung für die
Altersfeststellung bei jugendlichen Flüchtlin-
gen „nur bei ungefähr 20 bis 30 Prozent der
Jugendlichen mit der Wahrheit übereinstim-
men und Abweichungen von mehreren Jahren
möglich sind“?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Christoph Bergner
vom 20. April 2012
Für die Bundesregierung ergeben sich keine Konsequenzen aus der
von dem Fragesteller erwähnten Entscheidung. Bei medizinischen
Gutachten zur Altersdiagnostik ist die radiologische oder ohne ioni-
sierende Strahlung (z. B. per Ultraschall) durchgeführte Untersu-
chung des Handskeletts eine von mehreren wissenschaftlich aner-
kannten Untersuchungsmethoden. Sie führt jedoch – auch in Kombi-
nation mit anderen wissenschaftlich anerkannten Verfahren der Al-
tersdiagnostik – nicht zu einer exakten Altersbestimmung, sondern
lediglich zur Festlegung eines wahrscheinlichen Lebensalters inner-
halb eines i. d. R. mehrere Lebensjahre umfassenden Toleranzbe-
reichs.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
15. Abgeordneter
Martin
Gerster

(SPD)
Welche Informationen liegen der Bundesregie-
rung über geldwäscherelevante Entwicklungen
auf dem – in Deutschland mit der Umsetzung
der Zahlungsdiensterichtlinie entstandenen –
Markt für Zahlungsdienstleister vor, dessen
Überprüfung durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (laut Börsen-Zei-
tung vom 19. April 2012) ergeben hätte, „dass
hier das blanke Chaos herrscht“?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter
vom 26. April 2012
Bis zur Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie (2007/64/EG) durfte
das so genannte Finanztransfergeschäft in Deutschland nach § 1 Ab-
satz 1a Nummer 6 des Kreditwesengesetzes (KWG) (a. F.) von Un-
ternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums hatten,
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nur über in die Geschäftsorganisation des Unternehmens vollständig
integrierte, rechtlich unselbständige Zweigstellen angeboten werden.
Nach der von der Zahlungsdiensterichtlinie und auch von der Zweiten
E-Geld-Richtlinie (2009/110/EG) intendierten Marktöffnung und
der Schaffung des Europäischen Passes auch für Zahlungsinstitute
und E-Geld-Institute muss Deutschland aufgrund der Vollharmoni-
sierung beider Richtlinien den Vertrieb von Zahlungsdiensten eines
ausländischen Anbieters oder Emittenten von E-Geld durch so ge-
nannte Agenten bzw. E-Geld-Agenten dulden. Deutschland hatte
sich in den Ratsverhandlungen gegen die Akzeptanz von Agenten im
grenzüberschreitenden Vertrieb ausgesprochen.

Bei Agenten handelt es sich um rechtlich und organisatorisch selb-
ständige Unternehmen (in der Regel Reisebüros, Import-/Exportlä-
den, Tankstellen oder Lebensmittelläden), die diese Dienstleistungen
im Namen des Zahlungsdienstleisters oder Emittenten von E-Geld
anbieten. Nach den Feststellungen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht und des Bundeskriminalamts bestehen Lü-
cken und Schlupflöcher bei der Geldwäscheprävention mangels phy-
sischer Präsenz der vorwiegend in Großbritannien, Malta und Irland
ansässigen Zahlungsinstitute/E-Geld-Emittenten im Gastland und
aufgrund der in der Regel unzureichenden Einbindung der Agenten
in deren unternehmensinternes Sicherungssystem gegen Geldwäsche.
Demgegenüber hat die Heimatlandaufsicht des Emittenten in vielen
Mitgliedstaaten keine Ressourcen, keine rechtliche Handhabe und/
oder kein Interesse, diese Agenten im Gastland zu beaufsichtigen.
Gerade im Bereich des E-Geldes sind solche Aufsichtslücken gefähr-
lich, da nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts in den vergan-
genen Jahren die Fallzahlen von Missbrauch von E-Geld zu Geldwä-
schezwecken in Deutschland rapide angestiegen sind.
16. Abgeordneter
Martin

Gerster

(SPD)
Inwiefern ergibt sich für die Bundesregierung
hieraus die Konsequenz, die beispielsweise mit
dem „Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz“ ver-
folgte Öffnung bzw. rechtliche Vereinheitli-
chung des europaweiten Marktes für Zahlungs-
dienstleister oder neue Zahlungsformen (z. B.
E-Geld) kritisch zu hinterfragen bzw. einer
weiteren Liberalisierung entgegenzusteuern?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 26. April 2012
Der deutsche Gesetzgeber und zwei weitere Mitgliedstaaten haben
zwar auf diese innerhalb der Europäischen Union bestehende Lücke
bei der Prävention gegen Geldwäsche reagiert und die in den Ver-
trieb eingeschalteten Agenten in den Katalog der Verpflichteten nach
dem Geldwäschegesetz aufgenommen. Deutschland wird sich jedoch
im Zuge der voraussichtlich im Herbst 2012 beginnenden Verhand-
lungen im Europäischen Rat zur vierten Geldwäscherichtlinie dafür
einsetzen, dass das in Deutschland gebräuchliche Modell zur
geldwäscherechtlichen Aufsicht über Agenten zum EU-weiten Stan-
dard wird, um die im europäischen Zahlungsverkehrsmarkt beste-
henden Integritätsrisiken zu minimieren.
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17. Abgeordnete
Caren

Marks

(SPD)
Welche Auswirkungen wird nach Ansicht der
Bundesregierung das Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 23. November 2011 – XI R
6/08 – im Hinblick auf die steuerliche Behand-
lung von Kita- und Schulessen haben, und wie
bewertet sie insbesondere die steuerliche Be-
handlung von speziellen Essensangeboten z. B.
für Allergikerinnen und Allergiker?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 27. April 2012
Die Bundesregierung prüft derzeit in Zusammenarbeit mit den Län-
dern die aus dem BFH-Urteil XI R 6/08 zu ziehenden Konsequen-
zen. Die Bundesregierung setzt sich in diesem Zusammenhang dafür
ein, zusätzliche umsatzsteuerliche Belastungen des Kita- bzw. Schul-
essens zu vermeiden. Für spezielle Essensangebote, z. B. für Allergi-
kerinnen und Allergiker, gelten die allgemeinen Regelungen. Ab-
schließende Ergebnisse liegen noch nicht vor.
18. Abgeordnete
Kornelia

Möller

(DIE LINKE.)
Wie ist der momentane Verhandlungsstand
zwischen der Stadt Landshut und dem Bund
bezüglich der ehemaligen Schochkaserne in
der Niedermayerstraße 89, 84036 Landshut,
und welche Erkenntnisse hat die Bundesregie-
rung über die weitere Nutzung der Kaserne?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 25. April 2012
Die ehemalige Schochkaserne in Landshut hatte ursprünglich eine
Größe von insgesamt rund 37,5 ha. Die Bundeswehr hatte im Jahr
1995 zunächst eine Teilfläche von rund 33 ha und zum 1. Februar
2008 auch das Restareal freigegeben.

Die Liegenschaft wurde Zug um Zug verwertet und dabei überwie-
gend an die Stadt Landshut verkauft. So hat die Stadt bereits im Jahr
1997 die erste freigegebene Teilfläche von 33 ha vollständig erwor-
ben. In den Jahren 2008 und 2009 kaufte die Stadt weitere Teilflä-
chen mit einer Größe von rund 1,3 ha. Im November 2011 verkaufte
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben außerdem noch eine Teil-
fläche von rund 2,4 ha an die Stadt Landshut.

Aktuell steht nur noch eine Restfläche von rund 5 409 m2 mit zwei
Gebäuden zum Verkauf. Die Stadt prüft derzeit, ob sie auch dieses
Areal für Gemeinbedarfszwecke benötigt. Falls die Stadt Erwerbs-
interesse zeigt, können erneut Verkaufsverhandlungen aufgenom-
men werden.

Die Bauleitplanung der Stadt Landshut sieht für die ehemalige
Schochkaserne eine Nutzung teilweise als Wohnbaufläche bezie-
hungsweise Mischgebiet und teilweise als Gewerbegebiet vor. Weite-
re Informationen zur konkret beabsichtigten künftigen Nutzung des
ehemaligen Kasernenareals liegen der Bundesregierung nicht vor.
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19. Abgeordneter
Thomas

Oppermann

(SPD)
Mit welchen Einnahmeausfällen pro Jahr ist
bei einer Erhöhung der Pendlerpauschale um
30 Cent/km zu rechnen (bitte nach Gesamt-
kosten, Bund, Ländern und Gemeinden auf-
schlüsseln)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 27. April 2012
Da bei den Einkommensteuerveranlagungen die Angaben zu den
Werbungskosten nur erforderlich sind, wenn sie den Arbeitnehmer-
pauschbetrag von 1 000 Euro/Jahr insgesamt übersteigen, liegen sta-
tistische Einzelangaben zu den Entfernungskilometern und zu den
übrigen Werbungskosten nicht vollständig vor. Die in der Steuersta-
tistik fehlenden Daten können daher im Werbungskostenmodell nur
per Schätzung ergänzt werden. Eine Erhöhung der Entfernungspau-
schale von gegenwärtig 0,30 Euro auf 0,60 Euro für Arbeitnehmer,
Gewerbetreibende, Selbständige und Land- und Forstwirte hätte
nach den entsprechenden Schätzungen Mindereinnahmen bei der
Lohn- und Einkommensteuer inklusive Solidaritätszuschlag von rund
7,5 Mrd. Euro jährlich zur Folge. Von den Mindereinnahmen entfie-
len rund 0,5 Mrd. Euro beim Solidaritätszuschlag allein auf den
Bund; im Übrigen wäre der Aufteilungsschlüssel von 42,5 Prozent
für Bund und Länder und 15 Prozent für die Gemeinden maßge-
bend.
20. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Wann wird mit der aktiven Munitionsberäu-
mung auf dem Gelände des ehemaligen Bom-
bodroms in der Kyritz-Ruppiner Heide begon-
nen, und welche finanziellen Mittel werden da-
für zur Verfügung gestellt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 25. April 2012
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesanstalt) hat die
Fläche „Kyritz-Ruppiner Heide“ seit dem 1. Oktober 2011 vom Bun-
desministerium der Verteidigung übernommen. Die Bundesanstalt
bereitet derzeit eine fundierte Gefährdungsabschätzung vor, die auf
den Räumungsergebnissen stichprobenartig verteilter Testfelder be-
ruht und die – auf Teilflächen bezogen – Aussagen zur tatsächlichen
Belastungssituation ermöglicht. Für die Erstellung dieser Gefähr-
dungsabschätzung rechnet die Bundesanstalt mit einem Zeitraum
von ca. fünf Jahren ab dem Jahr 2013. Nach der derzeitigen groben
Kostenschätzung der Bundesanstalt wird hierfür ein Gesamtbetrag
von ca. 80 Mio. Euro benötigt. Das Vorgehen ist mit dem für die
Gefahrenabwehr zuständigen Landkreis Ostprignitz-Ruppin abge-
stimmt.

Abhängig von den Ergebnissen der Gefährdungsabschätzung kann
etwaige weitere Nutzungsüberlegungen angestellt und über weitere
Räumungserfordernisse entschieden werden.
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21. Abgeordnete
Beate

Walter-

Rosenheimer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Aus welchen konkreten Gründen (bitte detail-
liert aufführen und erläutern) kann der Public
Corporate Governance Kodex (PCGK) in
Unternehmen mit mehrheitlich staatlicher
Beteiligung zum Teil nicht vollumfänglich
umgesetzt oder gar gänzlich nicht umgesetzt
werden, und welche Gründe wurden für Ab-
weichungen von den Empfehlungen vom Pub-
lic Kodex genannt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 20. April 2012
Nach einer Ressortabfrage im Sommer 2011 hat der überwiegende
Teil der Unternehmen, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist,
den PCGK des Bundes übernommen. Soweit eine Übernahme noch
nicht erfolgt war, wurde angegeben, dass diese geplant sei oder gera-
de durchgeführt werde.

Die Gründe, warum einzelne Unternehmen bestimmte Empfehlun-
gen des PCGK nicht anwenden, werden im Rahmen des Corporate-
Governance-Berichts in der so genannten Entsprechenserklärung auf
der Internetseite des Unternehmens dargelegt (Nummer 6.1 PCGK).
Da die Beteiligungsverwaltung des Bundes dezentral organisiert ist,
d. h. die Ressorts die Verankerung des PCGK in den Unternehmen
jeweils eigenverantwortlich sicherstellen, werden diese Berichte nicht
zentral gesammelt und ausgewertet.
22. Abgeordnete
Beate

Walter-

Rosenheimer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwieweit müsste der PCGK an einzelnen Stel-
len angepasst und ergänzt werden (bitte kon-
kret erläutern), damit er von den Unterneh-
men mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
vollumfänglich umgesetzt werden könnte?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 20. April 2012
Die Vielfalt der Unternehmen mit Bundesbeteiligung hinsichtlich
Größe, Rechtsform und unternehmerischer Ausrichtung erfordert
ein Instrumentarium, bei dem sich Unternehmen nach ihren Gege-
benheiten ein passendes Regelwerk mit Standards guter Unterneh-
mensführung schaffen sollen. Deshalb ist eine vollumfängliche An-
wendung des PCGK nicht in jedem Punkt möglich bzw. sinnvoll. So
können z. B. die Empfehlungen zum Komplex „Überwachungsor-
gan“ von einem Unternehmen nicht übernommen werden, wenn es
kein Überwachungsorgan hat. Diese Flexibilität ist ein wesentlicher
Vorteil von Unternehmenskodizes wie dem PCGK.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
23. Abgeordneter
Andrej

Hunko

(DIE LINKE.)
Hat sich die Bundesregierung in Verhandlun-
gen zur Neubestimmung des Mandates der
Welthandels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen (UNCTAD) zusammen
mit den anderen „westlichen“ Regierungen ge-
gen die Gruppe der Entwicklungsländer
(G-77) für eine Beschränkung des im Entwurf
befindlichen Mandates eingesetzt, die auf den
Ausschluss der bisherigen Forschung und Be-
ratung zielt (etwa zu Themen wie der aktuellen
Weltwirtschaftskrise, destabilisierenden Kapi-
talbewegungen, Wechselkursverzerrungen, der
Volatilität der Rohstoffmärkte, der besonderen
und differenzierten Behandlung der Entwick-
lungsländer, der regionalen finanziellen und
monetären Zusammenarbeit und der Not-
wendigkeit einer Reform der internationalen
Finanz- und Wirtschaftsarchitektur zielt; vgl.
www.guardian.co.uk/business/economics-blog/
2012/apr/03/west-strikes-back-new-world-
order-unctad?newsfeed=true), und wie begrün-
det die Bundesregierung ihre Position in den
Verhandlungen?
Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 23. April 2012
Die Bundesregierung tritt keineswegs für eine Beschränkung des be-
stehenden Mandats der UNCTAD ein, sondern wendet sich lediglich
gegen eine Ausweitung des bisherigen Mandats.

Die Bundesregierung hat ihre Positionen zu UNCTAD XIII bei der
Erarbeitung der am 10. Oktober 2011 verabschiedeten EU-Rats-
schlussfolgerungen „The European Union’s Key Objectives and Pri-
orities for the 13th United Nations Conference on Trade and Deve-
lopment“ (Dok. 15326/11) eingebracht. Die EU verhandelt auf die-
ser Basis.
24. Abgeordneter
Oliver

Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hält die Bundesregierung weiterhin am Kraft-
werksförderprogramm für fossile Kraftwerks-
neubauten – wie u. a. in der Antwort der Bun-
desregierung auf meine Mündliche Frage 51,
Plenarprotokoll 17/151, Anlage 31) bejaht –
fest (bitte ggf. mit Angaben zum weiteren Zeit-
plan), und falls nein, welche alternativen För-
der-/Anreizinstrumente (z. B. Kapazitätsmärk-
te, Anpassung des Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz, im Weiteren: KWKG) plant die Bundes-
regierung einzuführen, um die Errichtung von
Kraftwerkskapazitäten (bitte jeweils aufge-
schlüsselt nach Größe, Brennstoff, Flexibilität,
mit/ohne KWK, Marktanteil des Betreibers,
geographischer Standort usw.) zu fördern?
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Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 23. April 2012
Im Hinblick auf das für die Jahre 2013 bis 2016 geplante Kraftwerks-
förderprogramm steht weiter die endgültige Verabschiedung der bei-
hilferechtlichen Regeln durch die Europäische Kommission aus. Die
Bundesregierung wird im Lichte dieser Regeln über den weiteren
Umgang mit dem Kraftwerksförderprogramm entscheiden.

Dessen ungeachtet setzt sich die Bundesregierung bei der aktuellen
Novellierung des KWKG für eine weitere Anhebung der Zuschläge
ein, um Anreize für Investitionen in neue Kraftwerke zu setzen. Die
Ausweitung der Förderung des KWKG unterstützt damit den Zubau
von hocheffizienten, flexiblen fossilen Kraftwerken.

Ob und inwieweit darüber hinaus sog. Kapazitätsmechanismen erfor-
derlich sind, um Erhalt und Zubau der für die Versorgungssicherheit
erforderlichen Kraftwerkskapazitäten zu gewährleisten, ist unter an-
derem Gegenstand eines strukturierten Dialogs, den das BMWi mit
der Sitzung des zweiten Kraftwerksforums am 20. April 2012 mit
Ländern und Branchenvertretern aufgenommen hat. Das Thema
wurde auch bereits im Rahmen zweier Workshops von Umweltbun-
desamt und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit erörtert. Verbände und Länder sind nun aufgefordert,
im Rahmen des Kraftwerksforums zu einem Gutachten des Energie-
wirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) gGmbH
Stellung zu nehmen.
25. Abgeordnete
Halina

Wawzyniak

(DIE LINKE.)
Ist der Bundesregierung bekannt, welche Tele-
kommunikationsanbieter Internetverkehrsda-
ten und Verbindungsdaten auch bei solchen
Kunden speichern, die ihren leitungsgebunde-
nen Internetzugang pauschal und unabhängig
von genutzter Verbindungszeit oder übertrage-
nem Datenvolumen vergüten (Flatrate), und
auf welcher gesetzlichen Grundlage diese Spei-
cherung erfolgt (bitte nach Anbietern auf-
schlüsseln)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Hans-Joachim Otto
vom 26. April 2012
Die Fragen 25 und 26 beziehen sich auf Daten, die Telekommunika-
tionsanbieter in solchen Fällen erheben, in denen die Überlassung
leitungsgebundener Internetzugänge pauschal und unabhängig von
genutzter Verbindungszeit oder übertragenem Datenvolumen vergü-
tet wird (Flatrate). In diesen Fällen handelt es sich um Internetzu-
gangsanbieter, denen keine Daten darüber vorliegen, welche Dienste
ihre Kunden in Anspruch nehmen (es sei denn, ein Internetzugangs-
anbieter tritt seinem Kunden gegenüber gleichzeitig als Anbieter für
einen über das Internet erbrachten Telekommunikations- oder ande-
ren Dienst auf). Der Internetzugangsanbieter weist dem Endgerät
seines Kunden nach Anforderung im Bedarfsfall die für die Nutzung
des Internets technisch unabdingbare sog. Internetprotokoll-Adresse
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(IP-Adresse) aus einem ihm zur Verfügung stehenden „Pool“ zu.
Wenn das Endgerät zu erkennen gibt, dass ein fortgesetzter Zugang
zum Internet nicht mehr benötigt wird, wird die IP-Adresse wieder
dem Pool des Internetzugangsanbieters hinzugefügt. Infolge dieser
technischen Gegebenheiten liegen dem Internetzugangsanbieter da-
her Daten über jeweils zugeteilte IP-Adressen sowie über die Zeit-
punkte vor, zu denen eine IP-Adresse angefordert und wieder freige-
geben wird; ferner auch Angaben über die vom Kunden aufgerufe-
nen Internetadressen, die zwingend bei der Nutzung des Internets
anfallen, aber über das Ende der Verbindung hinaus nicht gespei-
chert werden dürfen.

Der Bundesregierung liegen keine umfassenden Erkenntnisse darü-
ber vor, welche Daten Internetzugangsanbieter in Fällen speichern,
in denen die Überlassung leitungsgebundener Internetzugänge pau-
schal und unabhängig von genutzter Verbindungszeit oder übertrage-
nem Datenvolumen vergütet wird. Die vorliegenden Erkenntnisse
zeigen in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung, dass die zuge-
teilten IP-Adressen und die jeweils zugehörigen Zeitpunkte bis zu
zehn Tage gespeichert werden, wobei einige Internetzugangsanbieter
diese Daten nicht speichern. Sofern eine Speicherung erfolgt, beru-
fen sich die Unternehmen auf die in der Antwort zu Frage 26 ge-
nannten Rechtsvorschriften.
26. Abgeordnete
Halina
Wawzyniak

(DIE LINKE.)
Hält die Bundesregierung die Speicherung von
Internetverkehrsdaten und Verbindungsdaten
durch Telekommunikationsanbieter auch bei
solchen Kunden, die ihren leitungsgebundenen
Internetzugang pauschal und unabhängig von
genutzter Verbindungszeit oder übertragenem
Datenvolumen vergüten (Flatrate), für zulässig,
und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans-Joachim Otto

vom 26. April 2012
Ja, solange dies auf Basis der geltenden Rechtsvorschriften erfolgt,
die eine Erhebung und Speicherung der Daten erlauben. Hierfür
kommt zum Beispiel § 97 des Telekommunikationsgesetzes (TKG)
(Abrechnung mit anderen Diensteanbietern) oder § 100 TKG (Er-
kennen, Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen) in Betracht.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
27. Abgeordnete
Veronika

Bellmann

(CDU/CSU)
Wird das Bundesprogramm „Netzwerke wirk-
samer Hilfen für Alleinerziehende“ außer in
der Region Döbeln noch in anderen Kommu-
nen im Landkreis Mittelsachsen in Anspruch
genommen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 23. April 2012
Im Landkreis Mittelsachsen wird im Rahmen des Bundesprogramms
des Europäischen Sozialfonds „Netzwerke wirksamer Hilfen für Al-
leinerziehende“ neben dem in der Region Döbeln durchgeführten
Projekt „Rückenwind – Netzwerkstelle für Alleinerziehende, Mittel-
sachsen“ ein weiteres Projekt in der Region Freiberg gefördert. Hier-
bei handelt es sich um das Projekt „Partner stärken Alleinerziehen-
de“. Träger dieses Projektes ist die GSQ Gesellschaft für Struktur-
entwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH in Freiberg.

Eine Übersicht aller bundesweit geförderten Projekte mit einer jewei-
ligen Kurzbeschreibung des Projektinhalts sowie der Benennung von
Ansprechpartnern ist der Programmwebseite www.netzwerke-allein-
erziehende.de zu entnehmen.
28. Abgeordneter
Josip

Juratovic

(SPD)
Wie beurteilt die Bundesregierung die bisheri-
ge Förderung des Beratungs- und Betreuungs-
projekts des Deutschen Gewerkschaftsbundes
„Faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit
sozial, gerecht und aktiv“, und wie sieht der
Zeitplan zur Eröffnung weiterer Beratungsbü-
ros aus?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 23. April 2012
Das Beratungs- und Betreuungsprojekt „Faire Mobilität – Arbeitneh-
merfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv“ wurde durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales initiiert und wird seit der zwei-
ten Jahreshälfte 2011 durch den mit der Projektausführung beauf-
tragten Deutschen Gewerkschaftsbund umgesetzt. Das Projekt ist
auf eine Laufzeit von drei Jahren ausgelegt. Aufgrund des frühen
Stadiums des Projekts ist eine Beurteilung der bisherigen Umsetzung
noch nicht möglich. Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen,
dass das Beratungs- und Betreuungsangebot der bislang eröffneten
Beratungsbüros in Frankfurt am Main und Berlin angenommen
wird. In diesem Jahr sollen zudem noch Beratungsstellen in Ham-
burg und München eröffnet werden. Zwei weitere Stellen folgen vo-
raussichtlich Anfang 2013. Am 20. März 2012 hat eine Auftaktveran-
staltung im Rahmen der internationalen Konferenz „Arbeitnehmer-
freizügigkeit“ in Berlin stattgefunden, die auf große Resonanz im In-
und Ausland gestoßen ist. Mit dem Projekt wird das Ziel verfolgt,
mobilen Arbeitnehmern vor allem aus den mittel- und osteuropäi-
schen Staaten ein geeignetes Beratungsangebot bei einer Beschäfti-
gung in Deutschland zu unterbreiten. Neben dem Aufbau dieser
Erstberatungsstruktur soll das Projekt geeignete Beratungs- und Be-
treuungsmodelle entwickeln und erproben.



Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/9449 – 20 –
29. Abgeordneter
Josip

Juratovic

(SPD)
Wie erklärt sich die Bundesregierung die Tat-
sache, dass ab dem 1. Mai 2011 die Migration
aus den EU-8-Staaten, für die zu diesem Zeit-
punkt die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft
trat, längst nicht so stark angestiegen ist wie
die Anzahl der Beschäftigten aus diesen Staa-
ten in Deutschland, und wie steht die Bun-
desregierung vor diesem Hintergrund zu den
Bedenken, dass Menschen aus Bulgarien und
Rumänien so lange, wie für sie nicht die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit gilt, sich bereits in
Deutschland aufhalten und einer illegalen Be-
schäftigung nachgehen werden, die sie dann
erst mit Beginn der Arbeitnehmerfreizügigkeit
legalisieren können?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 24. April 2012
In den ersten Monaten der uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit fiel die Anzahl der Zuzüge aus den EU-8-Staaten tatsächlich
geringer aus als der Anstieg der Zahl der Beschäftigten aus diesen
Ländern. Aus der Tatsache, dass die Anzahl der Zuzüge aus den EU-
8-Staaten in den ersten Monaten der uneingeschränkten Arbeitneh-
merfreizügigkeit geringer war als der Anstieg der Zahl der Beschäf-
tigten aus diesen Ländern, kann nicht zwingend der Schluss gezogen
werden, dass diese Personen zuvor einer illegalen Tätigkeit nachge-
gangen sind. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ein Teil der Neuzu-
gänge in der Beschäftigungsstatistik vor dem 1. Mai 2011 eine selb-
ständige Tätigkeit ausgeübt hat oder gar nicht erwerbstätig war (z. B.
Familienangehörige).

Im Laufe der vergangenen Monate hat sich die Bilanz der Zuzüge
und die der Beschäftigungsaufnahmen zudem merklich angenähert.
Für den Zeitraum Mai 2011 bis Januar 2012 ermittelt die Bundes-
agentur für Arbeit auf Basis vorläufiger, hochgerechneter Daten
einen Zuwachs von 63 000 Beschäftigten, der näherungsweise der
uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit zugerechnet werden
kann. Die Zahl der Zuzüge aus den EU-8-Staaten fällt in diesem
Zeitraum mit 65 000 (vorläufige Angaben des Ausländerzentralregis-
ters) etwas höher aus. Da zu berücksichtigen ist, dass unter den Zu-
gewanderten auch Personen im nicht erwerbsfähigen Alter sind und
es zudem auch Abwanderungen gibt, spricht die Entwicklung der
Zahlen dafür, dass sich das Beschäftigungspotenzial aus der „Stillen
Reserve“ von Personen aus den neuen Mitgliedstaaten mittlerweile
deutlich abgebaut hat.

Die Bundesregierung hält im Übrigen die weitere Inanspruchnahme
der Übergangsregelungen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit gegen-
über Bulgarien und Rumänien wegen der bei gering Qualifizierten,
Langzeitarbeitslosen sowie in Ostdeutschland bestehenden Teilstö-
rungen des deutschen Arbeitsmarktes für erforderlich. Zusammen
mit den Anfang des Jahres vorgenommenen Erleichterungen für die
Zulassung von Fachkräften aus diesen Ländern ist die Verlängerung
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der Übergangsregelungen Teil einer ausgewogenen Paketlösung, die
an den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes ausgerichtet ist.
30. Abgeordneter
Josip

Juratovic
(SPD)
Wie beurteilt die Bundesregierung die bisheri-
gen Erfahrungen mit der Generalunternehmer-
haftung im Baugewerbe, und welche Daten lie-
gen zur Anwendung der Generalunternehmer-
haftung vor (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren
und Bundesländern)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 24. April 2012
Die bisherigen Erfahrungen mit der Generalunternehmerhaftung im
Baugewerbe sind positiv.

Durch das Gesetz vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939) wurde zum
einen durch eine internetgestützte Präqualifikation der Unternehmen
das Verfahren für die Unbedenklichkeitsbescheinigung der Unter-
nehmen vereinfacht und damit werden die Unternehmen von Büro-
kratiepflichten entlastet. Zum anderen wurde die Wertgrenze für die
Pflicht zur Generalunternehmerhaftung für alle Zweige der Sozial-
versicherung vereinheitlicht und auf 275 000 Euro pro Baumaßnah-
me festgesetzt. Dies führt zu einer einfacheren Beurteilung bei der
Anwendung der Generalunternehmerhaftung für die verschiedenen
Sozialversicherungsträger und die Arbeitgeber. Damit wurden Anre-
gungen aus dem Zweiten Bericht der Bundesregierung zur Umset-
zung der Generalunternehmerhaftung vom 16. Dezember 2008
(Bundestagsdrucksache 16/11476) umgesetzt.

Nach Angaben der für den Bereich der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zuständigen Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
haben die Maßnahmen des Weiteren bewirkt, dass die Unternehmen
des Baugewerbes bei der Vergabe von Aufträgen die Nachunterneh-
mer hinsichtlich ihrer Verpflichtungen zur Sozialversicherung einge-
hender prüfen als vorher. Beleg hierfür sind die gegründeten Prä-
qualifizierungsstellen und die bei diesen von den Unternehmern an-
geforderten Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Durch die Exkulpa-
tionsmöglichkeit der Unbedenklichkeitsbescheinigungen konnten die
Unternehmen das gegenseitige Vertrauen steigern und ihre Qualität
darlegen. Gleichzeitig wurden die Generalunternehmer in die Lage
versetzt, das Angebot des Nachunternehmers detaillierter prüfen zu
können. Die Bescheinigungen enthalten die bei der Berufsgenossen-
schaft veranlagten Unternehmensteile und die hierzu nachgewiese-
nen Arbeitsentgelte. Die Bauunternehmen wie auch die Verbände neh-
men das Verfahren an, da dies auch zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit im Baugewerbe beiträgt.

Statistische Daten zur Anwendung der Generalunternehmerhaftung
in der allgemeinen Sozialversicherung liegen der Bundesregierung
nicht vor. Nach Angaben des Spitzenverbandes der gesetzlichen
Krankenkassen bedürfte es hierzu einer Sonderauswertung bei den
Krankenkassen, die als Einzugsstellen die Generalunternehmerhaf-
tung geltend machen.
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Für den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung liegen nach An-
gaben der BG BAU für die letzten fünf Jahre folgende Daten vor;
eine Aufschlüsselung der Daten nach Bundesländern wäre nur nach
Durchführung einer Sondererhebung möglich:
Die arbeitsrechtliche Generalunternehmerhaftung nach § 14 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes, die u. a. auch für das Baugewerbe An-
wendung findet, wird durch die Anspruchsberechtigten, d. h. die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Urlaubskasse der
deutschen Bauwirtschaft, mit den Mitteln des Privatrechts geltend
gemacht. Da sie ganz überwiegend präventiv wirkt, kommt es eher
selten zu entsprechenden Verfahren vor den Arbeitsgerichten. Die
Statistik der Arbeitsgerichtsbarkeit weist derartige Verfahren nicht
gesondert aus.
31. Abgeordneter
Josip
Juratovic

(SPD)
Welche Position bezieht die Bundesregierung
zur Forderung, Scheinselbständigkeit besser
gesetzlich zu definieren und dadurch ange-
sichts der Tatsache zu verhindern, dass Schein-
selbständigkeit in nur sehr geringem Maße ab-
nimmt, und wie stärkt die Bundesregierung die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit zur besseren
Kontrolle von Scheinselbständigkeit?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe
vom 24. April 2012
Die arbeits- und sozialgerichtliche Rechtsprechung hat zur Abgren-
zung von selbständiger und abhängiger Tätigkeit sachgerechte Krite-
rien entwickelt. Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die
Rechtsprechung auch auf veränderte Umstände sachgerecht reagie-
ren wird. Die Einhaltung des geltenden Rechts wird durch die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) Bund und die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) kontrolliert. Deckt die FKS bei ihrer Prüftätig-
keit Sachverhalte auf, die auf eine Scheinselbständigkeit schließen
lassen, teilt sie ihre Feststellungen der DRV Bund mit. Diese ent-
scheidet auf Grundlage der durch die arbeits- und sozialgerichtliche
Rechtsprechung festgelegten Kriterien, ob eine selbständige Tätig-
keit oder eine abhängige, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
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vorliegt. Die Kompetenzen, die die FKS für die von ihr zu treffen-
den Maßnahmen benötigt, sind umfassend und bedürfen keiner wei-
teren Anpassung. Die der FKS zur Verfügung stehenden Planstellen
wurden an die aktuellen Entwicklungen angemessen angepasst. Wei-
tere Maßnahmen sind daher aus Sicht der Bundesregierung momen-
tan nicht erforderlich.
32. Abgeordnete
Hilde

Mattheis

(SPD)
Wie werden die Zahlen zur Inanspruchnahme
des Bildungs- und Teilhabepakets genau statis-
tisch erhoben, gibt es dafür bundesweit einheit-
liche Vorgaben, oder kann es bei der Erfas-
sung regional unterschiedliche statistische
Grundlagen geben?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Ralf Brauksiepe

vom 24. April 2012
Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe handelt es sich um eine
kommunale Leistung unter Aufsicht der Länder. Daher kann es kei-
ne einheitlichen Vorgaben für die statistische Erfassung seitens des
Bundes geben.

Die Bundesregierung bemüht sich jedoch um eine einheitliche Vorge-
hensweise. Zuständig für die Statistik der Grundsicherung für Arbeit-
suchende und damit auch die statistische Erfassung des Bildungs-
und Teilhabepakets ist die Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Sta-
tistik der BA ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit den kommunalen
Spitzenverbänden Meldestrukturen für die Lieferung von statisti-
schen Daten zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen für das Zweite
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zu entwickeln. Diese werden paral-
lel auch mit den Ländern erörtert.
33. Abgeordnete
Hilde

Mattheis

(SPD)
Plant die Bundesregierung bei den Verwal-
tungskosten für Jobcenter eine Art Sockelbud-
get einzuführen, da einige Verwaltungskosten
unabhängig von den Fallzahlen anfallen, um
so einer Benachteiligung kleinerer Jobcenter
entgegenzuwirken, und wenn nicht, warum?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe
vom 24. April 2012
Die Mittel für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende werden bedarfsorientiert auf der
Grundlage der Anzahl der zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften
auf die Jobcenter verteilt. Die Berücksichtigung der Größe eines Job-
centers stellt aus Sicht der Bundesregierung kein geeignetes Krite-
rium dar, um die Gleichbehandlung der Träger der Grundsicherung
bei der Verteilung der Verwaltungsmittel sicherzustellen. Die Bun-
desregierung beabsichtigt daher keine Einführung eines Sockelbetra-
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ges bei der Verteilung der Verwaltungsmittel unabhängig von den
Fallzahlen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung
34. Abgeordneter
Dr. Hans-Peter

Bartels

(SPD)
Für welche Verbände und Dienststellen, die
als Folge der jüngsten Bundeswehrreform auf-
zulösen sind, muss oder kann es Sozialpläne
geben, und in welchen konkreten Fällen sind
Sozialpläne erarbeitet worden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 26. April 2012
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) enthalten die gelten-
den Tarifverträge (z. B. TVöD, TV UmBw – Umgestaltung der Bun-
deswehr) Regelungen über entsprechende Begleitmaßnahmen, so
dass ein Sozialplan für den Arbeitnehmerbereich nicht erforderlich
ist.

In § 78 des Bundesbeamtengesetzes ist die Fürsorgepflicht des
Dienstherrn für seine Beamtinnen und Beamten und deren Familien
normiert. Der Dienstherr begegnet mit gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen (z. B. Bundesumzugskostengesetz, Trennungsgeldver-
ordnung, Auslandsumzugskostenverordnung etc.) den wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen einer Umstrukturierung bzw. Auflösung
der Beschäftigungsbehörde. Darüber hinaus gibt es im Statusrecht
keine Regelungen über Sozialpläne für Beamte.

Ein Sozialplan für das Zivilpersonal der Bundeswehr war im Ge-
schäftsbereich des BMVg bislang nicht abgebildet und ist auch für
die Zukunft derzeit nicht vorgesehen.

Für Soldatinnen und Soldaten gelten die „Richtlinien zur Aufstel-
lung eines Sozialplans für Soldaten bei Neuaufstellungen, Verlegun-
gen, Reduzierungen oder Auflösungen von Dienststellen der Bundes-
wehr“ (Ministerialblatt des BMVg – VMBl 1994 S. 194 ff., geändert
mit VMBl 1995 S. 259).

Dem Dienstherrn obliegt die Fürsorgepflicht, negative Folgen erfor-
derlicher Personalmaßnahmen, die für Soldatinnen und Soldaten ent-
stehen können, nach Möglichkeit abzuwenden und unvermeidbare
Härten zu mildern.

Mit der Herausgabe bzw. Veröffentlichung von Organisationsmaß-
nahmen liegen abgestimmte und rechtlich relevante Unterlagen zur
Auflösung, Reduzierung oder Umgliederung von Organisationsele-
menten vor. Bis zur Wirksamkeit bzw. Inkraftsetzung sind regelmä-
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ßig in einem Zeitraum von sechs Monaten die beteiligungspflichtigen
Gremien rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. In diesem Zeit-
raum können mögliche beteiligungspflichtige Sozialpläne, die bei der
Erstellung der Personalüberleitlisten zu berücksichtigen sind, erstellt
und damit ein Ausgleich für persönliche Härten und soziale Belas-
tungen erreicht werden.

Mit dem Erlass der Organisationsweisung zur Auflösung, Reduzie-
rung oder Umgliederung von Organisationselementen weisen die
Führungsstäbe der Teilstreitkräfte bzw. militärischen Organisations-
bereiche grundsätzlich den Dienststellenleiter der betroffenen Dienst-
stelle zur Prüfung an, ob die Voraussetzungen für die Erstellung von
Sozialplänen vorliegen, und im Bedarfsfall entsprechende Sozialplä-
ne für die Dienststelle zu erstellen.

Für die im Bereich der Luftwaffe aufzulösenden Dienststellen
Luftwaffenausbildungsregiment (LwAusbRgt) in Strausberg und
LwAusbRgt in Hohentengen wurden bereits Organisationsweisun-
gen herausgegeben bzw. veröffentlicht. Die zuständige höhere Kom-
mandobehörde der Luftwaffe wurde angewiesen, die Aufstellung
eines Sozialplans zu prüfen und nach Maßgabe der genannten Richt-
linien zu veranlassen.

Im Bereich der Streitkräftebasis betrifft dies das aufzulösende Zent-
rum für Transformation der Bundeswehr in Strausberg und das um-
zugliedernde Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwie-
lowsee.

Der jeweils zuständige Dienststellenleiter wurde angewiesen, im Ein-
vernehmen mit der zuständigen Personalvertretung den Bedarf für
die Erstellung eines Sozialplans festzustellen.

Als nächste Maßnahme ist die Herausgabe der Organisationsweisun-
gen für die fünf militärischen höheren Kommandobehörden nach
Abschluss des ministeriellen Beteiligungsverfahrens vorgesehen. In
diesem Zusammenhang sind für die hiervon betroffenen Dienststel-
len erforderliche Sozialpläne zu erstellen.
35. Abgeordnete
Inge

Höger

(DIE LINKE.)
Mit welcher rechtlichen Grundlage stellt die
Bundeswehr Kasernen für Vereinstreffen, wie
der Mitgliederversammlung des Rotary Clubs
Gera in der Pionierkaserne Gera am 17. Juni
2011, zur Verfügung, und inwiefern werden
die Kosten dafür durch Bundesmittel getra-
gen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 20. April 2012
Die Bundeswehr stellt Kasernen nicht für Vereinstreffen zur Verfü-
gung. Im konkret angefragten Fall haben zwei außerordentliche Mit-
glieder der Unteroffizier-/Offizierheimgesellschaft (UHG/OHG) Ge-
ra e. V., die auch dem Rotary Club Gera angehören, am 17. Juni
2011 in den Räumlichkeiten der UHG/OHG eine Mitgliederver-
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sammlung des Clubs im Rahmen der regulären Bewirtschaftung, ent-
sprechend den Bestimmungen der ZDv (Zentrale Dienstvorschrift)
60/2, gegen Bezahlung der erbrachten Leistungen durchgeführt. Die-
se Leistungen wurden, den Vorschriften entsprechend, durch die bei-
den außerordentlichen Mitglieder der OHG/UHG Gera e. V. privat
finanziert.
36. Abgeordnete
Inge

Höger

(DIE LINKE.)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
zur Zusammenarbeit zwischen dem Rotary
Club mit Unternehmen der Rüstungsindustrie
sowie mit der Bundeswehr, und wie schätzt die
Bundesregierung diese Zusammenarbeit ein?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 20. April 2012
Erkenntnisse hinsichtlich einer Zusammenarbeit zwischen Rotary
Clubs und Unternehmen der Rüstungsindustrie liegen der Bundesre-
gierung nicht vor.

In Einzelfällen ist bekannt, dass Angehörige der Bundeswehr u. a. im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch Rotary Clubs über die Bun-
deswehr und entsprechende sicherheitspolitische Themenstellungen
informieren. In diesem Zusammenhang sind auch vereinzelt Spen-
den von Rotariern an Institutionen mit sozialer Zielsetzung, z. B. an
das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e. V., gegangen. In einem an-
deren Fall kann über Medienveröffentlichungen nachvollzogen wer-
den, dass Rotarier aus dem Einsatz zurückkehrende Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr im Rahmen eines „Familientages“ in ihrer
Garnisonsstadt begrüßt haben. Die Bundesregierung wertet dies als
ein erfreuliches Zeichen zivilbürgerlichen Engagements im Zusam-
menhang mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr.
37. Abgeordnete
Inge

Höger

(DIE LINKE.)
Wer trägt die Kosten des Konzertes des Wehr-
bereichsmusikkorps III am 12. April 2012 im
Konzertsaal der Bühnen der Stadt Gera und
ähnlicher Kulturveranstaltungen der Bundes-
wehr, und inwiefern hält es die Bundesregierung
vor dem Hintergrund der Finanzierung für ge-
rechtfertigt, von „Benefizkonzert“ zu sprechen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 20. April 2012
Die deutsche Militärmusik ist im kulturellen Leben unseres Landes
fest verankert. Sie wirkt insbesondere bei konzertanten Auftritten als
bedeutsames Bindeglied zwischen Truppe und Bevölkerung und ver-
deutlicht die Einbindung der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft.

Diese konzertanten Auftritte werden u. a. als so genannte Wohltätig-
keitskonzerte oder Benefizkonzerte durchgeführt. Dabei tritt ein Mu-
sikkorps der Bundeswehr stets für einen karitativen Zweck auf. Die
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organisatorischen und finanziellen Risiken eines Konzertes werden
durch den jeweiligen Veranstalter getragen. Das Benefizkonzert am
12. April 2012 im Konzertsaal der Bühnen der Stadt Gera wurde
durch den Rotary Club Gera veranstaltet. Die Einnahmen kommen
einem gemeinnützigen Zweck zu Gute.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
38. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wann legt die Bundesregierung den Gesetzent-
wurf zur Einführung des so genannten Be-
treuungsgeldes vor, und wird die Bundesregie-
rung in geübter Praxis auch bei diesem Geset-
zesvorhaben Verbände und Wissenschaft in
die Erarbeitung (Referentenentwurf) einbezie-
hen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 25. April 2012
Es ist beabsichtigt, bis zum Sommer dieses Jahres einen Gesetzent-
wurf zum Betreuungsgeld vorzulegen. Hinsichtlich einer möglichen
Beteiligung von Ländern, kommunalen Spitzenverbänden, Fachkrei-
sen und Verbänden wird entsprechend den Vorgaben der Gemeinsa-
men Geschäftsordnung der Bundesministerien verfahren werden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
39. Abgeordnete
Bärbel

Bas

(SPD)
Wie beurteilt die Bundesregierung den Auftrag
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
an die AQUA-Institut für angewandte Quali-
tätsförderung und Forschung im Gesundheits-
wesen GmbH zur Entwicklung von Instrumen-
ten und Qualitätsindikatoren für die Qualitäts-
sicherung bei nosokomialen Infektionen vor
dem Hintergrund der entsprechenden Ände-
rungen des § 137 Absatz 1a SGB V im vergan-
genen Jahr, und ist nach Ansicht der Bundesre-
gierung der vom G-BA gewählte sektorüber-
greifende Ansatz geeignet, der Intention des
Gesetzgebers zu entsprechen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 25. April 2012
Bei der Erarbeitung seiner Richtlinien bewertet der G-BA die medizi-
nischen und wissenschaftlichen Grundlagen und relevanten Frage-
stellungen und entscheidet im Rahmen des ihm zustehenden Beurtei-
lungsspielraums in eigener fachlicher Verantwortung über die inhalt-
lichen Festlegungen der Richtlinien. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit prüft nach § 94 Absatz 1 Satz 2 SGB V die vom G-BA be-
schlossenen Richtlinien im Rahmen seiner Rechtsaufsicht und kann
sie ggf. beanstanden. Bezüglich der Entwicklung der Qualitätssiche-
rung zur Vermeidung nosokomialer Infektionen hat der G-BA am
20. Oktober 2011 über die Beauftragung des AQUA-Instituts einen
Beschluss gefasst und es ist noch nicht erkennbar, wann die Beratun-
gen des G-BA abgeschlossen sind.

Die Bundesregierung hat keinen Hinweis darauf, dass die Entschei-
dung für einen sektorenübergreifenden Ansatz des Qualitätssiche-
rungsverfahrens bei nosokomialen Infektionen grundlegenden Ein-
wänden begegnet. Nach § 137 Absatz 2 Satz 1 SGB V sind die Richt-
linien des G-BA sektorenübergreifend zu erlassen, es sei denn, die
Qualität der Leistungserbringung kann nur durch sektorenbezogene
Regelungen angemessen gesichert werden.
40. Abgeordnete
Bärbel

Bas

(SPD)
Wie hat die Bundesregierung die Bundeslän-
der dabei unterstützt, die durch die Änderung
des § 23 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bis
zum 31. März 2012 notwendig gewordenen
Überarbeitungen der entsprechenden Rechts-
verordnungen vorzunehmen, und wie hat die
Bundesregierung darauf hingewirkt, die
Rechtsverordnungen möglichst einheitlich aus-
zugestalten?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 25. April 2012
Eine weitgehend einheitliche Gestaltung der Rechtsverordnungen
der Länder wird dadurch erreicht, dass § 23 Absatz 8 IfSG detailliert
den Anwendungsbereich und die Inhalte der Verordnungen vorgibt.
Auf dieser Grundlage hat die Arbeitsgemeinschaft (AG) Infektions-
schutz der AG der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG)
noch im Jahr 2011 im Auftrag der AOLG eine Musterverordnung
erstellt. Dies geschah auf Anregung und mit Beteiligung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und unter fachlicher Unterstützung
durch das Robert Koch-Institut. Das so erstellte Muster („Verord-
nung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen
Einrichtungen“) wurde der AOLG zu ihrer 28. Sitzung am 16./
17. November 2011 vorgelegt. Die meisten der seitdem erlassenen
Länderverordnungen beruhen klar auf dieser Vorarbeit.
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41. Abgeordnete
Bärbel

Bas

(SPD)
Entsprechen die in der Folge der Änderung
des § 23 IfSG notwendig gewordenen Novellie-
rungen der einzelnen Rechtsverordnungen zur
Krankenhaushygiene nach Ansicht der Bun-
desregierung den gesetzlichen Vorgaben und
der Intention des Bundesgesetzgebers (bitte
Bundesländer einzeln bewerten), und sieht die
Bundesregierung bei der Verhütung nosoko-
mialer Infektionen weiteren gesetzgeberischen
Handlungsbedarf?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 25. April 2012
Die meisten der bislang vorliegenden elf Rechtsverordnungen orien-
tieren sich an der gemeinsamen Musterverordnung, die die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben und der Intention des Bundesgesetz-
gebers gewährleistet. Bei fünf Verordnungen dauert das Verfahren
zu ihrem Erlass noch an.

Das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer
Gesetze vom 28. Juli 2011 fasste alle sinnvollen Einzelmaßnahmen
des Bundesgesetzgebers für die Verbesserung der Infektionshygiene
und der Prävention resistenter Krankheitserreger zusammen. Es be-
steht aktuell kein weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Eine
Gesetzesfolgenabschätzung wird gemäß Artikel 6b des Gesetzes zum
31. Dezember 2014 dem Deutschen Bundestag übermittelt.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
42. Abgeordneter
Martin

Gerster

(SPD)
Inwieweit trifft es zu, dass der Bundesminister
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bei sei-
nem Besuch am 3. Februar 2012 in Unlingen
einer privaten Einladung gefolgt ist, und wenn
nein, warum wurden – entgegen den üblichen
Gepflogenheiten – nicht alle Bundestagsabge-
ordneten aus dem Wahlkreis eingeladen?
43. Abgeordneter
Martin
Gerster

(SPD)
Sofern es sich beim entsprechenden Besuch
um eine private Einladung handelte, wie wurde
der Besuch in Unlingen von Seiten des Bun-
desministers abgerechnet, und von wem wurde
er begleitet?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 20. April 2012
Die Fragen 42 und 43 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Beim Besuch des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung in Unlingen am Vormittag des 3. Februar 2012 handelte es
sich ausschließlich um einen dienstlichen Termin. Bundesminister
Dr. Peter Ramsauer folgte einer Einladung eines Abgeordneten des
Deutschen Bundestages – wie sie üblicherweise aus allen Fraktionen
ausgesprochen wird – zu einem Vorort- und Redetermin zum Ver-
kehrskonzept der Bundesregierung für Oberschwaben, Straße und
Schiene.

Da nicht die Bundesregierung Gastgeberin war, verfügte sie auch
nicht über Erkenntnisse, aufgrund welcher Kriterien andere Perso-
nen bzw. Mandatsträger zu diesem Termin eingeladen wurden.
44. Abgeordneter
Dr. Anton

Hofreiter

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welchen Zeitplan sieht das Umbauprogramm
der DB Netz AG vor, Vollschranken- durch
Halbschrankenanlagen zu ersetzen, und wie
viele Bahnübergänge – nach Bundesländern
aufgeschlüsselt – sind davon betroffen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 25. April 2012
Zu den Planungen der DB Netz AG und der Frage, wie viele Voll- in
Halbschrankenanlagen geändert werden, liegen der Bundesregierung
keine Angaben vor. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass im Einzelfall
hierfür die Entscheidung auf Grund der Örtlichkeit erfolgt. Unter be-
sonderer Betrachtung z. B. der Verkehrsstärke auf Straße und Schie-
ne, der gefahrenen Geschwindigkeiten der Eisenbahn und der weite-
ren örtlichen Besonderheiten, wie Bahnübergang (BÜ) im Zuge eines
Schulweges etc., ist grundsätzlich die Errichtung von Vollschranken-
anlagen zu bevorzugen.

Es lässt sich aber allgemein feststellen, dass z. B. die DB Netz AG
einen größeren Anteil von Halbschrankenanlagen gegenüber Voll-
schrankenanlagen plant.
45. Abgeordneter
Dr. Anton

Hofreiter

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Setzen die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für
die Ausbaustrecke (ABS) München–Lindau–
Grenze Deutschland/Österreich und die Fahr-
zeitverkürzung München–Zürich auf dreiein-
viertel Stunden den viergleisigen Ausbau von
Pasing bis Buchenau voraus, und wie stellt die
Bundesregierung infrastrukturseitig sicher, dass
die Leistungsfähigkeit der Strecke München–
Geltendorf–Lindau ab 2016 ausreicht, um die
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vorgesehenen acht Eurocity-Zugpaare sowie
den wachsenden Güter-, Regional- und
S-Bahn-Verkehr im Takt abzuwickeln?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 24. April 2012
Der Streckenabschnitt Pasing–Buchenau ist nicht Teil des Bedarfs-
planvorhabens ABS München–Lindau–Grenze Deutschland/Öster-
reich. Ein viergleisiger Ausbau des genannten Streckenabschnitts ist
weiterhin nicht im Bundesprogramm des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes (GVFG) enthalten.

Der Ausbau der Strecke München–Lindau wurde letztmals im Jahr
2006 unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. Der
viergleisige Ausbau Pasing–Buchenau ist aus Gründen der Verkehrs-
entwicklung weder im Güter- noch im Schienenpersonenfern- oder
-regionalverkehr begründet. Die Viergleisigkeit wird im Wesentlichen
nur bei einer Ausweitung des S-Bahn-Verkehrs erforderlich. Deshalb
wurde der viergleisige Ausbau in der erwähnten Untersuchung nicht
betrachtet.

Im Rahmen der volkswirtschaftlichen Betrachtung wurde ein positi-
ves Nutzen-Kosten-Verhältnis für die geplanten Maßnahmen der Be-
darfsplanstrecke (München–)Geltendorf–Lindau–Grenze Deutsch-
land/Österreich (Ertüchtigung für Neitech-Züge im Abschnitt Buch-
loe–Hergatz sowie die Elektrifizierung der Strecke) ermittelt. Die
Bundesregierung hat im Anschluss durch den Abschluss der Finan-
zierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn (DB) AG die Ge-
samtfinanzierung des Bedarfsplanvorhabens sichergestellt. Weitere
Vertragspartner sind beteiligt; die DB AG ist der zentrale Vertrags-
partner.

Eine Steigerung der Leistungsfähigkeit ist nicht Inhalt des Bedarfs-
planvorhabens. Im Rahmen der Überprüfung des Bedarfsplans wur-
de bestätigt, dass auch im Prognosezeitpunkt 2025 die vorhandene
Leistungsfähigkeit den Anforderungen gerecht wird.
46. Abgeordneter
Oliver

Kaczmarek

(SPD)
Wie ist der Stand der von der Bundesregierung
in der Antwort auf die Kleine Anfrage der
Fraktion der SPD (Bundestagsdrucksache 17/
4346) angekündigten Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung sowie der Erlangung des Bau-
rechts zur Kapazitätserweiterung durch den
zweigleisigen Ausbau der ICE-Strecke Müns-
ter Hauptbahnhof–Dortmund Hauptbahnhof?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 19. April 2012
Der zweigleisige Ausbau der ABS Münster–Lünen hat für den Bund
einen hohen Stellenwert. Die Maßnahme ist im Bedarfsplan für die
Bundesschienenwege enthalten. Sie steht auch im Zusammenhang
mit der Realisierung des Rhein-Ruhr-Expresses, der einen Ast zwi-
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schen Münster und dem Ruhrgebiet haben wird. Die DB AG hat in-
zwischen die Ergebnisse der Vorentwurfsplanung vorgelegt. Der
Bund und das Land Nordrhein-Westfalen stimmen derzeit das weite-
re Vorgehen ab.
47. Abgeordnete
Katja

Mast

(SPD)
Was sind die Gründe, dass die Bundesregie-
rung noch keine förmliche Baufreigabe für die
B 463, Westtangente Pforzheim erteilt hat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 20. April 2012
Die Ergebnisse der Finanzierungsprogrammbesprechung mit dem
Land Baden-Württemberg Ende 2011 haben gezeigt, dass sich trotz
der Mittelverstärkung durch das Infrastrukturbeschleunigungspro-
gramm (IBP) derzeit keine Spielräume für Neubeginne von Bedarfs-
planmaßnahmen in Baden-Württemberg wie der B 463, Westtangen-
te Pforzheim ergeben. Neben der Vielzahl der in Bau befindlichen
Maßnahmen ist dies auch insbesondere durch z. T. erhebliche Kos-
tensteigerungen der laufenden Bauvorhaben begründet. Darüber hi-
naus fordert das Land Baden-Württemberg entsprechend den Festle-
gungen im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, vor
dem Bau neuer Maßnahmen zunächst alle in Bau befindlichen Vor-
haben fertigzustellen. Das Land hat somit auch keine neuen Maß-
nahmen für 2012 angemeldet.
48. Abgeordnete
Katja

Mast

(SPD)
Wann plant die Bundesregierung die förmliche
Baufreigabe für die B 463, Westtangente Pforz-
heim?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 20. April 2012
Die Finanzierung der B 463, Westtangente Pforzheim und somit ein
Baubeginn sind sowohl von den zukünftig zur Verfügung stehenden
Haushaltsmitteln als auch maßgeblich von der Kostenentwicklung
der in Baden-Württemberg in Bau befindlichen Maßnahmen abhän-
gig. Eine zeitliche Festlegung eines Baubeginns ist daher derzeit
nicht möglich.
49. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Wie werden bei der Höhe der Regionalisie-
rungsmittel des Bundes gestiegene Kosten der
vorhandenen Strecken des öffentlichen Schie-
nennahverkehrs berücksichtigt, und welchen
Beitrag wird der Bund zur Aufrechterhaltung
öffentlicher Mobilitätsangebote in den ländli-
chen Räumen unter den Bedingungen steigen-
der Kosten leisten?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 25. April 2012
Die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) liegt bei den Ländern. Dafür steht ihnen ein Betrag aus
dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zu.

Dieser Betrag und seine Dynamisierung sind im Regionalisierungs-
gesetz in der Fassung vom 12. Dezember 2007 festgelegt. Die Fest-
setzung des den Ländern ab dem Jahr 2015 zustehenden Betrages
wird durch ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, vorgenommen.
50. Abgeordnete
Dr. Valerie

Wilms
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Transportmengen pro Jahr wurden für
Elbe, Saale und VDE 17 (VDE = Verkehrs-
projekte Deutsche Einheit) in den Gut-
achten „Prognose der deutschlandweiten Ver-
kehrsverflechtung 2025/Seeverkehrsprognose“
(2005/2007), „Sensitivitätsrechnung zur Be-
wertung des Ausbaus der Saale unter Berück-
sichtigung eines an die Ergebnisse der Koa-
litionsvereinbarungen angepassten Bezugsfall-
netzes“ (2002/2003), „Potenziale und Zukunft
der deutschen Binnenschifffahrt“ (2002/2003),
„Gesamtwirtschaftliche Bewertung erwogener
Wasserstraßenprojekte“ (2000/2001), „Umle-
gung des für die Binnenschifffahrt prognosti-
zierten Güterverkehrs auf das Wasserstraßen-
netz“ (2000), „Nutzen-Kosten-Untersuchung
für den Bau eines Stichkanals zwischen der
Saale und Leipzig“ (1994), „Erweiterte
Projektbewertungen für den Ausbau von
Binnenschifffahrtsstraßen am Beispiel des
Mittellandkanals (Anbindung von Berlin,
Projekt 17 Deutsche Einheit)“ (1994/1995),
„Bewertung vordringlicher Wasserstraßenpro-
jekte in den neuen Bundesländern“ (1992)
sowie „Aufbereitung der Ergebnisse der ge-
samtwirtschaftlichen Projektbewertungen zum
BVWP 92 – Verkehrszweig Binnenschifffahrt“
(BVWP = Bundesverkehrswegeplan) (1994)
der PLANCO Consulting GmbH, Essen prog-
nostiziert, und wie hoch waren die tatsäch-
lichen Transportmengen im Jahr 2011?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 19. April 2012
Die in den verschiedenen Gutachten angegebenen Transportmengen
sind aufgrund ihrer unterschiedlichen zugrunde gelegten Infrastruk-
turvoraussetzungen und unterschiedlichen Prognosejahre nicht un-
tereinander sowie nicht mit den aktuellen Transportmengen von
2011 vergleichbar. Die in den Gutachten genannten Transportmen-
gen beziehen sich teils auf einen vollendeten Ausbau der Wasserstra-
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ße Saale, teils auf ein noch nicht abgeschlossenes VDE 17 und den
Nichtausbau der Saale.

Die Gutachten behandeln verschiedene Fragestellungen, z. B. Über-
prüfung von Prognosewerten, Verkehrsströmen, Transportkostenän-
derungen oder Verkehrsverlagerungsmöglichkeiten und Interdepen-
denzen von Projekten verschiedener Verkehrszweige.

Die nachfolgende Übersicht enthält die jeweiligen in den Gutachten
zugrunde gelegten Transportmengen sowie die aktuellen Transport-
mengen von 2011:
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51. Abgeordnete
Dr. Valerie
Wilms

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Was genau ist der Inhalt der vom Euro-
päischen Normungskomitee CEN festgelegten
Norm EN 16258:2011 zur Berechnung des
Energieverbrauchs und der Treibhausgas-
emissionen von Transportdienstleistungen, und
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wann wird die Bundesregierung einen Gesetz-
entwurf vorlegen, mit dem diese Norm in
Deutschland verbindlich wird?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer
vom 19. April 2012
Die Norm EN 16258 regelt das methodische Vorgehen, wie Energie-
verbrauch und Treibhausgasemissionen von Transportdienstleistun-
gen (z. B. Gütertransporte) bilanziert werden sollten. Sie legt eine
einheitliche Methode und allgemeine Regeln zur Berechnung und
zur Deklaration von Energieverbräuchen und Treibhausgasemissio-
nen bei Transportdienstleistungen fest und gilt für Transportdienst-
leistungen im Personen- und Güterverkehr, die zum Beispiel von
Bahnunternehmen, Unternehmen des ÖPNV oder Speditionen im
Auftrag ihrer Kunden erbracht werden. Die Norm umfasst Begriffe,
Leitlinien, Berechnungsmethoden und -beispiele sowie Festlegungen
zur Deklaration. Die Norm ermöglicht außer der Darstellung von di-
rekten Emissionen, die beim Transport entstehen, auch die Erfas-
sung von indirekten Emissionen, wie sie bei der Bereitstellung des
Treibstoffs entstehen. Sie basiert auf einem wissenschaftlichen und
zugleich pragmatischen Ansatz, wodurch die Nutzung für einen brei-
ten Anwenderkreis ermöglicht werden soll. Als Anwender dieser
Norm kommen Personen und Organisationen in Betracht, die als Ba-
sis für die Quantifizierung einer Transportdienstleistung auf ein nor-
miertes Verfahren zurückgreifen möchten, wie zum Beispiel Trans-
portunternehmen (Personen- oder Gütertransport), Transportdienst-
leister (Logistiker, Reiseveranstalter) oder Auftraggeber (Verlader,
Passagier). An der Erarbeitung der Norm waren deutsche Experten,
u. a. das DIN Deutsche Institut für Normung e. V., beteiligt.

Nach der Veröffentlichung des Entwurfs der Norm im letzten Jahr
liegt mittlerweile die endgültige Fassung der Norm vor, die im Sep-
tember/Oktober 2012 noch einmal vom Normenausschuss final über-
prüft wird. Die Veröffentlichung der endgültigen Norm ist für De-
zember 2012 vorgesehen.

Grundsätzlich sind Normen freiwillig. Eine Verankerung in einem
Gesetz, welches die EN 16258 in Deutschland verbindlich einführen
wird, ist nicht erforderlich und seitens der Bundesregierung nicht ge-
plant. Die Norm ist vielmehr ein privatwirtschaftlicher Standard,
den Unternehmen freiwillig anwenden können. Es ist jedoch auf-
grund der zunehmenden Bedeutung der Erfassung und Bilanzierung
von CO2- und Energieverbräuchen im Transportbereich als Voraus-
setzung für Reduzierungsmaßnahmen zu erwarten, dass zahlreiche
Unternehmen insbesondere der Logistikbranche die EN 16258 ver-
wenden werden. In Umsetzung der Maßnahme zur „Optimierung
von Transportketten durch standardisierte CO2-Emissionsberech-
nung“ im Aktionsplan Güterverkehr und Logistik des BMVBS soll
nach Veröffentlichung der endgültigen Norm geprüft werden, ob de-
ren Anwendung durch die Transport- und Logistikbranche empfoh-
len wird.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
52. Abgeordneter
Dirk

Becker
(SPD)
Inwieweit steht die Bundesregierung hinter der
Aussage des Bundesministers für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Norbert
Röttgen, wonach die Ausweisung eines Natio-
nalparks Teutoburger Wald keinen natur-
schutzfachlichen Mehrwert für das Gebiet er-
bringen würde, und wenn ja, welche Unter-
schiede sind der Bundesregierung zwischen
Natur- und Nationalparks bekannt (vgl. Lippi-
sche Landes-Zeitung vom 13. April 2012)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Ursula Heinen-Esser

vom 25. April 2012
Eine solche Aussage hat der Bundesminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Dr. Norbert Röttgen, bei seinem Be-
such in Hövelhof am 12. April 2012 nicht getroffen. Er hat lediglich
auf die unterschiedlichen naturschutzfachlichen Zielstellungen eines
Nationalparks bzw. Naturparks hingewiesen, wie sie in § 24 bzw.
§ 27 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) festgehalten sind.
So haben Nationalparks zum Ziel, auf dem überwiegenden Teil ihres
Gebiets einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in
ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten („Natur Natur sein las-
sen“), während in Naturparks nachhaltige Landnutzung und Erho-
lungsvorsorge im Mittelpunkt stehen.
53. Abgeordneter
Dirk
Becker

(SPD)
Welche naturschutzfachlichen Vorteile bieten
Nationalparks aus Sicht der Bundesregierung
im Gegensatz zu FFH-Schutzgebieten (FFH =
Fauna-Flora-Habitat), und welche Ziele ver-
folgt die Bundesregierung hinsichtlich der Ein-
richtung von Nationalparks?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 25. April 2012
Nationalparks und Natura-2000-Gebiete (FFH-Schutzgebiete und
Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie) verfolgen unterschied-
liche naturschutzfachliche Zielstellungen, die keinen direkten Ver-
gleich zulassen. Während in Nationalparks auf der überwiegenden
Fläche eine vom Menschen im Wesentlichen unbeeinflusste natürli-
che Dynamik der Naturvorgänge erreicht werden soll (siehe Antwort
zu Frage 52), verfolgt das europäische Schutzgebietsnetz Natura
2000 das Konzept des günstigen Erhaltungszustands. Das bedeutet
unter anderem, dass der langfristige Fortbestand der notwendigen
Strukturen und spezifischen Funktionen des zu schützenden Lebens-
raumtyps (bei FFH-Schutzgebieten) dauerhaft zu sichern ist, so dass
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die darin vorkommenden charakteristischen Arten langfristig überle-
ben können. Im Unterschied zu Nationalparks ist hier unter Umstän-
den ein Eingreifen des Menschen notwendig, um dieses Schutzziel zu
erreichen.

Die nach den Natura-2000-Richtlinien ausgewiesenen Gebiete sollen
zu einem kohärenten, ökologischen, europaweiten Netz zur Bewah-
rung der biologischen Vielfalt beitragen.

Die naturschutzfachliche Bewertung der Eignung einer bestimmten
Region als Nationalpark oder anderes Schutzgebiet sowie die Durch-
führung eines entsprechenden Ausweisungsverfahrens obliegen den
zuständigen Behörden der jeweiligen Bundesländer. Das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
ist nach Bundesnaturschutzgesetz lediglich Benehmensbehörde. Nach
Auffassung des BMU können realistischerweise die Ziele eines Na-
tionalparks nur dann tatsächlich erreicht werden, wenn eine Mehr-
heit der im Gebiet lebenden Bevölkerung die Ausweisung des Natio-
nalparks unterstützt.
54. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Sind die Ursachen der Verformungen von
Brennelementen in deutschen Druckwasser-
reaktoren, die unter anderem im Jahr 2011 im
Atomkraftwerk Brokdorf festgestellt wurden,
mittlerweile vollständig ermittelt (ggf. bitte mit
Erläuterung inkl. genauer Typangabe der be-
troffenen Brennelemente), und welche herstel-
lerseitigen Unterlagen existieren nach Kennt-
nis des BMU zu diesem Verformungsproblem
(bitte mit Datum und Angabe, welche davon
dem BMU vorliegen)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 23. April 2012
Verformungen von Brennelementen sind bereits seit den 90er-Jahren
bekannt. Die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) befasst sich seit
Mai 2009 mit dem Thema „Verformungen von Brennelementen“,
nachdem eine Zunahme der Maximalwerte der Brennelementverfor-
mung beobachtet wurde. Dabei geht die Kommission den Fragen
nach, was der Grund für diese Verformungen ist, ob diese Verände-
rungen an den Brennelementen sicherheitstechnisch bedeutsam sind
und wie die bei deutschen Kernkraftwerken bereits ergriffenen Maß-
nahmen zu bewerten sind. Die RSK hat hierzu auch die Erkenntnisse
aus dem genannten Ereignis im Jahr 2011 in Brokdorf bei ihren Be-
ratungen berücksichtigt. Die Ursachen der Verformungen sind noch
nicht abschließend geklärt.

Der Ausschuss Reaktorbetrieb der RSK hat sich zuletzt in seiner
207. Sitzung am 8. Dezember 2011 zu diesem Thema durch den Ver-
band der Großkessel-Besitzer e. V. (VGB) berichten lassen. Der
VGB wurde anschließend gebeten, einen aktualisierten Stand nach
einem Jahr vorzutragen.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/9449– 39 –
Über die der RSK präsentierten Vorträge hinaus liegen dem BMU
keine Unterlagen von Seiten der Hersteller vor.
55. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Vorlagen für die damalige Bundesmi-
nisterin für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Dr. Angela Merkel, und persönlich
an sie gerichteten Schreiben gab es im Jahr
1998 zu Endlagerprojekten laut der digitalen
Erfassung der Leitungsregistratur des BMU
(bitte mit Angabe der von der Leitungsregist-
ratur digital erfassten Aspekte Betreff, Absen-
der, Aktenzeichen, Eingangs- bzw. Absendeda-
tum), und welche entsprechenden Vorlagen/
Schreiben gab es laut der o. g. digitalen Erfas-
sung in der 13. Legislaturperiode speziell zum
Atommülllager Asse II (bitte ebenfalls mit An-
gabe der erfassten Aspekte wie oben)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Ursula Heinen-Esser

vom 25. April 2012
Die digitale Erfassung der Leitungsregistratur enthält für das Jahr
1998 zu Endlagerprojekten sowie für die 13. Legislaturperiode zur
Schachtanlage Asse II die in der beigefügten Tabelle aufgeführten
Vorlagen und Schreiben, die an die damalige Bundesministerin für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Angela Merkel, ge-
richtet waren.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung
56. Abgeordneter
René

Röspel
(SPD)
Ist der Bundesregierung bekannt, welche Lehr-
stühle sich in Deutschland schwerpunktmäßig
mit der Toxikologie beschäftigen, und wie hat
sich die Zahl der Absolventinnen und Absol-
venten dieser Fachrichtung in den letzten
15 Jahren entwickelt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Helge Braun

vom 25. April 2012
Lehre und Forschung in der Toxikologie erfolgen in Deutschland
vorwiegend an Lehrstühlen, Instituten und Arbeitsgruppen für Phar-
makologie und/oder Toxikologie an den medizinischen, veterinärme-
dizinischen und pharmazeutischen Fakultäten. Darüber hinaus exis-
tieren auch an einigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakul-
täten Institute oder Abteilungen für Toxikologie. Inwieweit die an
diesen Institutionen durchgeführten Arbeiten in der Toxikologie lo-
kal einen Schwerpunkt bilden, ist abhängig von dem strategischen
Profil des jeweiligen Hochschulstandortes.

An verschiedenen Hochschulen in Deutschland werden Masterstu-
diengänge für Toxikologie angeboten. Hinsichtlich der Zahl der Ab-
solventen der Fachrichtung Toxikologie liegen der Bundesregierung
keine Zahlen vor.

Neben der Toxikologie im engeren Sinne, die sich mit der individuel-
len Giftwirkung auf Menschen und Tiere befasst, gibt es auch Lehr-
stühle für Ökotoxikologie/Umwelttoxikologie in Deutschland, die
sich mit den Auswirkungen von Stoffen auf die belebte Umwelt in
größerem Zusammenhang befassen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
57. Abgeordnete
Heike

Hänsel
(DIE LINKE.)
Welche Infrastruktur- und Entwicklungspro-
jekte unterstützt bzw. fördert die Bundesregie-
rung finanziell (bitte mit genauer Zahlenanga-
be) in den sogenannten A-, B- und C-Gebieten
in Palästina, und welche Projekte wurden be-
schädigt und/oder zerstört?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 25. April 2012
Die Bundesregierung hat seit 1995 über 730 Mio. Euro für Vorhaben
der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit an die Pa-
lästinensische Behörde zugesagt bzw. für Maßnahmen in den Palästi-
nensischen Gebieten bereitgestellt. Diese Summe beinhaltet auch
Leistungen über den EU-Mechanismus PEGASE (Mécanisme Pales-
tino-Européen de Gestion de l’Aide Socio-Economique) und TZ-
Kleinstmaßnahmen (TZ = Technische Zusammenarbeit) des deut-
schen Vertretungsbüros in Ramallah. Eine Aufschlüsselung nach In-
vestitionen in den sogenannten A-, B- und C-Gebieten ist auf Grund
der Mehr-Ebenen-Ansätze und des nicht lokationsbezogenen Cha-
rakters vieler EZ-Vorhaben (EZ = Entwicklungszusammenarbeit)
nicht möglich. Die Gesamtsumme enthält auch Leistungen, die ganz
oder teilweise Vorhaben im Gazastreifen zu Gute gekommen sind.
Schwerpunkte der deutsch-palästinensischen EZ sind Wasser/Abwas-
ser/Abfall; Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und der Aufbau von
Institutionen (Governance).

Der Bundesregierung sind keine willkürlichen Beschädigungen/Zer-
störungen von deutschen EZ-Projekten in den sogenannten A-, B-
und C-Gebieten im Westjordanland bekannt.

Zu dem Abriss des mit deutschen Mitteln unterstützten Jugend- und
Kulturzentrums Madaa in Ost-Jerusalem sowie zu den Einstellungs-
verfügungen gegen die mit deutschen Geldern finanzierten Anlagen
der regenerativen Energien wird auf die Antworten der Bundesre-
gierung auf Ihre Schriftliche Frage Nr. 7 sowie die Schriftliche Frage
Nr. 8 des Abgeordneten Dr. Rolf Mützenich auf Bundestagsdruck-
sache 17/8724 und die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE.
auf Bundestagsdrucksache 17/9289 verwiesen.
58. Abgeordneter
Thilo

Hoppe

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wann wird die Vergabe (bitte nach geplantem
Datum und Höhe der Tranchen auflisten) der
129 Mio. Euro, die ursprünglich im Haushalts-
titel für Entwicklungsorientierte Not- und
Übergangshilfe standen, für 2012 vom Aus-
wärtigen Amt (AA) oder vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) bewilligt, und welches ist
der genaue Grund für die derzeitige Verzöge-
rung des Bewilligungsprozesses?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 24. April 2012
Seit Jahresbeginn wurde rund ein Drittel der Mittel aus Kapitel 23 02
Titel 687 20 (ca. 44,2 Mio. Euro) zugesagt. Für die restlichen Mittel
wird derzeit die den Trägern bekannte Jahresplanung umgesetzt. Die
Zusage von Mitteln aus Kapitel 23 02 Titel 687 20 erfolgt nach An-
tragstellung und entsprechender Antragsprüfung. Alle bislang bei
dem zuständigen Referat eingegangenen Anträge wurden bearbeitet
und ggf. zugesagt. Infolge der noch nicht abgeschlossenen Umset-
zung der Ressortvereinbarung zwischen AA und BMZ ist es allen-
falls zu sehr geringfügigen Verzögerungen gekommen. Auf Wunsch
der Leitung des BMZ wird der Prüfungs- und Bewilligungsprozess
weiter zügig vorangetrieben.

In allen Fällen, in denen Vorhaben im Bereich der Nothilfe an das
BMZ herangetragen worden waren, ist sofort reagiert worden. Orien-
tiert an den Zielen der Vereinbarung erfolgten die Bewilligungen in
enger Abstimmung zwischen AA und BMZ, etwa bei der Bereitstel-
lung von Mitteln für die Nahrungsmittelkrise in der Sahel-Region.
Dies wird auch bei der weiteren Umsetzung der Fall sein.
59. Abgeordneter
Thilo
Hoppe

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welchen Umsetzungsorganisationen werden
diese Gelder für welche konkreten Projekte
zur Verfügung gestellt (bitte nach Ländern auf-
listen)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 24. April 2012
Grundsätzlich sind alle deutschen Nichtregierungsorganisationen, in-
ternationalen Organisationen sowie die Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH berechtigt, Mittel aus
Kapitel 23 02 Titel 687 20 zu erhalten.

In 2012 wurden bisher die deutschen Nichtregierungsorganisationen
CARE DL, Christoffel-Blindenmission Deutschland (CBM) e. V.,
Deutscher Caritasverband (DCV) e. V., Diakonie Katastrophenhilfe
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland
e. V., Deutsches Rotes Kreuz (DRK) e. V., Deutsche Welthunger-
hilfe (DWHH) e. V., Help – Hilfe zur Selbsthilfe e. V., Johanniter
Unfall-Hilfe (JUH) e. V. sowie der Malteser Hilfsdienst e. V. unter-
stützt. Außerdem erhielt die GIZ Aufträge zur Abwicklung von
Hilfsmaßnahmen. Weitere Maßnahmen werden über das Welternäh-
rungsprogramm abgewickelt. Eine genaue Aufschlüsselung aller in
2012 bereits zugesagten Mittel finden Sie in Anlage 1.
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lfd.
Nr. Träger Land Projektbezeichnung Ba

1 LKA Unterstützung beim Wiederaufbau der 
Existenzgrundlagen

2 NER NM-Verteilungen, Speisung von Getreidespeichern, 
Schulspeisungen und "Cash-For-Work"-Programme

3 PSE Verbesserung der Lebensgrundlagen von Bauern

4 SOM Verbesserung der Wasserversorgung
5 SSD Übergangshilfe und Konsolidierung

1.

6 CBM LKA Verbesserung sozialer und wirtschaftlicher Lage von 
Kindern

7 BDI Schulspeisung für Grundschüler(innen)

8 BGD KV durch Stärkung der Gemeinden im Nordwesten

9 BGD KV durch Stärkung der Gemeinden - Zentral
10 COL Nachhaltige ES und Friedensförderung
11 GNB ES und Rückkehrerförderung, Grenze zu SEN

12 MLI NM- und Saatgutverteilung sowie Aufstockung 
Getreidespeicher

13 SLE Komplementäre Schulspeisung und landwirtschaftliche 
Entwicklung

1.
14 COD Wiederherstellung ES Kriegsbetroffener
15 COL Wiederherstellung der Lebensgrundlagen
16 GTM Risikomanagement und ES nach Stürmen
17 SDN Bereitstellung + Verbesserung Ab- / Wasser

1.

18 BDI Unterstützung der Wiedereingliederung von 
Rückkehrern

19 HTI Verbesserung der Lebensbedingungen
20 KHM Verbesserung Gesundheitszustand
21 PRK Verringerung wasserbedingter Krankheiten
22 PSE Gemeindeorientierte KV
23 SDN Verbesserung der Lebensbedingungen
24 SDN Verbesserung der Lebensbedingungen

25 SOM Selbsthilfeförderung in der Trinkwasserversorgung

26 SSD Verbesserung der Basisgesundheit

27 TGO Freiwillige Umsiedlung Hochwassergeschädigter

28 TJK NH zur NM-Sicherheit im Zeravshan-Tal

29 UGA Verbesserung der Lebensbedingungen von Neusiedlern

2.

aktuelle Bewilligungen - Titel 687 20 - 2012 / Stand: 19.04.201

CARE Deutschland-Luxemburg - Gesamt

Christoffel-Blindenmission Deutschland - Gesamt

Deutscher Caritasverand - Gesamt

Diakonisches Werk der EKD - Gesamt

Deutsches Rotes Kreuz - Gesamt

DCV

Diakonie

DRK

( alle Angaben in Euro = 1,95583 DM )

CARE
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lfd.
Nr. Träger Land Projektbezeichnung Ba

aktuelle Bewilligungen - Titel 687 20 - 2012 / Stand: 19.04.201

( alle Angaben in Euro = 1,95583 DM )

30 AFG Aufbau der Basisversorgung mit Grundwasser
31 BDI ES und Friedensförderung im Norden
32 COD Armutsminderung durch ES und Frieden
33 HTI Nutzung natürlicher Ressourcen zur ES
34 HTI Unterstützung ökonomischer Erholung

35 KHM Soforthilfe für Opfer von Menschenrechtsverletzungen

36 LAO Armutsbekämpfung und Infrastrukturverbesserung - 
Nong

37 LAO Armutsbekämpfung und Infrastrukturverbesserung - 
Sepon

38 LBR Armutsminderung, ES + Friedensförderung

39 LKA Aufbau wirtschaftlicher und sozialer Existenzgrundlagen

40 MDG Nothilfe nach Zyklon "Bingiza"
41 MMR Verbesserung der Lebensbedingungen
42 MMR Verbesserung der Lebensbedingungen

43 MMR Soforthilfe für IDPs in Kachin State, Nördlicher Shan 
Staat

44 MOZ Integriertes Landwirtschafts- und Wasser-
managementprojekt in der Provinz Inhambane

45 NPL KV + ES in verarmten Regionen

46 PAK Reaktivierung nachhaltiger Landwirtschaft zur ES + KV

47 RWA Verbesserung von ES und produktiver Infrastruktur in 
der Südprovinz

48 SLE ES und Reha von ländlicher Infrastruktur
49 SOM ES und ländliche Entwicklung - Awdal Region
50 SSD Schulspeisung und -infrastruktur
51 UGA Nachhaltige Verbesserung Lebensgrundlagen
52 UGA Übergangshilfe und nachhaltige Stabilisierung

53 ZWE Gartenbauliches Produktions- und Wassermanagement

54 ZWE Integriertes Landwirtschafts- und Wasser-
managementprojekt in Matabeleland Nord

6.Deutsche Welthungerhilfe - Gesamt

DWHH
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731.351
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lfd.
Nr. Träger Land Projektbezeichnung Ba

aktuelle Bewilligungen - Titel 687 20 - 2012 / Stand: 19.04.201

( alle Angaben in Euro = 1,95583 DM )

55 AFG Wiederherstellung + Stabi Lebensgrundlagen

56 AFG Unterstützung des Wiederaufbaus im Nordosten 
(Provincial Development Fund)

57 AFG Aufbau und Stärkung der KV- + Managementstruktur
58 AFG Wiederherstellung + Stabi Lebensgrundlagen
59 BDI Krisenpräventiver Wiederaufbau
60 BGD Katastrophenpräventiver Wiederaufbau
61 COD Wiederherstellung + Stabi Lebensgrundlagen

62 COD Wiederherstellung lokaler Wirtschafts- kreisläufe und 
Konfliktbearbeitung in Fizi

63 COD Wiederherstellung der Lebensgrundlagen und sozialen 
Zustände in Katanga

64 HTI Wiederaufbau- und Anfälligkeitsreduzierung
65 HTI Notunterkünfte für Opfer des Erdbebens
66 HTI Katastrophenpräventiver Wiederaufbau
67 KEN Stabilisierung der Lebensgrundlagen
68 KEN Unterstützung Flüchtlinge+IDPs (mit UNHCR) 1.
69 KGZ Förderung Stabi und Konflikttransformation
70 LKA Förderung der Integration rückkehrender IDPs
71 MLI NM-Beistellung in Timbuktu und Mopti

72 NPL Reintegration von Rückkehrern und Verbesserung der 
Lebensgrundlagen

73 PAK Sicherung Lebensgrundlagen der Rückkehrer
74 PHL Stärkung von Vorsorgekapazitäten
75 SOM Wiederherstellung + Stabilität der Lebensgrundlagen
76 SSD NM-Beistellung zu 2008.1991.2
77 SSD Wiederherstellung + Stabi Lebensgrundlagen
78 SSD Wiederherstellung + Stabi Lebensgrundlagen
79 SSD Unterstützung Flüchtlinge+IDPs (mit UNHCR) 1.
80 TCD ES + Unterstützung friedlicher Konfliktbearbeitung
81 TCD Unterstützung Flüchtlinge+IDPs (mit UNHCR)
82 TJK Sicherung + Stärkung der Lebensgrundlagen
83 Über Studien- und Fachkräftefonds "ENÜH"
84 Über Sektorvorhaben KV in der EZ
85 Über Sektorvorhaben NMH / ES
86 Über Studien- und Fachkräftefonds "ENÜH" (neu)
87 UGA Förderung ES+Stärkung friedl. Konfliktbearbeitung
88 UGA Unterstützung Flüchtlinge+IDPs (mit UNHCR) 1.
89 ZA NA Stärkung Lebensgrundlagen durch KV - Zentralasien
90 ZWE Förderung ES und Lebensgrundlagen

91 LBR Verbesserung der Lebensgrundlagen in Lofa County 
(Distrikte Kolahun, Vahun und Foya)

92 SEN NM- und Wiederaufbauhilfe für Rückkehrer und 
Schulkinder (Kombiprojekt)

14.Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - Gesamt

GIZ
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lfd.
Nr. Träger Land Projektbezeichnung Ba

aktuelle Bewilligungen - Titel 687 20 - 2012 / Stand: 19.04.201

( alle Angaben in Euro = 1,95583 DM )

93 AFG Reintegration von Rückkehrern und Vertriebenen
94 BFA Sozioökonomische Rehabilitation
95 HTI Armutsminderung und Existenzgrundlagen

96 LKA
Sicherung des Zugangs zu Wasser, Sanitär und 
Hygieneaufklärung auf kommunaler Ebene im Distrikt 
Batticaloa

97 TCD Integration Flüchtlinge aus "Am Nabak"

98 ZWE
NMNH für Waisenkinder und HIV-Patienten in 
Kombination mit Einkommen schaffenden- und 
landwirtschaftlichen Maßnahmen

99 ZWE Reha der Wasserversorgung und Training

100 ZWE
Ländliches Rehabilitationsprojekt zur
Förderung der ES von bedürftigen Haushalten im 
ländlichen Simbabwe

101 ZWE Mikrofinanzierung und Unterstützung von Kleinbetrieben

102 ZWE
Traumabearbeitung und Armutsbekämpfung von Opfern 
politischer Gewalt in Midlands und in Vororten von 
Harare

103 ZWE Reha Wasserversorgung und Farmerhaltung
2.

104 COD Stärkung lokales Gesundheitssystem

105 HTI Nachhaltige Rehabilitationsstrukturen für Menschen mit 
Körperbehinderung

106 SDN Verbesserung Zugang zur Basisgesundheit

107 COD NMH und Wiederaufbau der Grundstrukturen für die ES 
in der Region Kaniola / Nindja

108 HTI Wiederherstellung soziale Basisinfrastruktur
109 KHM Verbesserung Gesundheit und Ernährung

110 MMR Verbesserung infrastruktureller Mindestversorgung

111 PAK Wiederherstellung infrastruktureller Mindestversorgung

112 SSD Verbesserung Basisgesundheitsversorgung
1.

113 Weltbank Über Einzahlung in den GFDRR 1.
1.

114 BFA NMH - PRRO 200054 2.
115 MLI NMNH - EMOP 200389 1.
116 MRT NMNH - EMOP 200333 2.
117 SEN NMH - PRRO 200138
118 SSD NMNH - EMOP 200338 1.
119 SYR NMNH - EMOP 200339 1.
120 TCD NMH - PRRO 200289 2.
121 YEM NMNH - EMOP 200306

10.
Gesamt: 44.1

Weltbank - Gesamt

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen - Gesamt

WEP

HELP - Hilfe zur Selbsthilfe - Gesamt

HELP

JUH

Malteser

Johanniter-Unfall-Hilfe - Gesamt

Malteser International - Gesamt
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60. Abgeordneter
Thilo

Hoppe

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wann werden die mehr als 90 Mio. Euro Alt-
zusagen an Somalia, die aufgrund des Bürger-
kriegs eingefroren waren und über deren Auf-
teilung am 1. April 2012 zwischen dem Bun-
desminister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, und der
Übergangsregierung in Mogadischu eine Über-
einkunft erzielt wurde, zu welchem Zweck zur
Verfügung gestellt (bitte auflisten nach Ver-
wendungszweck, Umsetzungsorganisation und
Laufzeit des Vorhabens)?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 24. April 2012
Am 31. März 2012 haben der Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, und Vertreter der so-
malischen Übergangsregierung unter Leitung des Vizepremierminis-
ters vereinbart, die für eine Verwendung in Somalia zur Verfügung
stehenden Gelder zwischen den somalischen Regionen (Süd-/Zent-
ral-Somalia, Puntland, Somaliland) aufzuteilen. Dabei machte Bun-
desminister Dirk Niebel deutlich, dass ein vollumfänglicher Einsatz
dieser EZ-Altmittel für langfristig angelegte EZ-Maßnahmen grund-
sätzlich nur möglich sei, a) wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dass
deutsches/internationales Personal vor Ort die wirksame Umsetzung
gewährleisten kann, b) wenn die somalische Regierung bzw. die
somalischen Regionalbehörden einen eigenen langfristigen Entwick-
lungsplan vorlegen, und c) im Rahmen eines gemeinsamen, abge-
stimmten und kohärenten Ansatzes der internationalen Gemein-
schaft. Diese Voraussetzungen werden regelmäßig überprüft werden.
Im Vorgriff und im Hinblick auf die aktuelle Notlage der Menschen
in Somalia wurde des Weiteren vereinbart, dass insgesamt 8 Mio. Eu-
ro dieser EZ-Altmittel für die Arbeit der Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations in Süd-/Zentralsomalia reprogram-
miert und zur Verfügung gestellt werden sollen, um einen Beitrag
zur Verbesserung der Lebensgrundlagen und Stärkung der
Dürreresilienz der pastoralen Bevölkerung zu leisten. Bereits im
November 2011 hatten Bundesminister Dirk Niebel und eine Dele-
gation der somalischen Übergangsregierung in Berlin vereinbart,
einen ersten Teilbetrag in Höhe von 5 Mio. Euro der EZ-Altmittel
zur Unterstützung der Umsetzung des Entwicklungsplans der somali-
schen Region Somaliland vorzumerken.
61. Abgeordneter
Uwe

Kekeritz

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch ist die Summe, mit der die Bundesre-
gierung bislang den Mikrofinanzfonds Leap-
Frog und andere private Mikrofinanzfonds
unterstützt hat (bitte mindestens für die ver-
gangenen fünf Jahre nach Fonds aufschlüs-
seln), und wie stellt die Bundesregierung die
Armutsorientierung bei den geförderten priva-
ten Fonds sicher?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 24. April 2012
Die Bundesregierung hat bis Ende 2011 insgesamt 194,5 Mio. Euro
für Mikrofinanzfonds bereitgestellt; davon entfallen 32 Prozent der
Mittel auf zwei globale und 68 Prozent der Mittel auf sechs regionale
Fonds. Die regionalen Fonds konzentrieren sich auf Südosteuropa
(50 Prozent), MENA (Middle East and North Africa) (33 Prozent)
und restliches Afrika (17 Prozent). Auf den in der Frage erwähnten
Fonds LeapFrog entfallen 17 Mio. Euro.

Bei den von der Bundesregierung geförderten Mikrofinanzfonds
handelt es sich ausschließlich um „Public Private Partnerships“ und
nicht um rein private Fonds. Das bedeutet, dass überwiegend private
Fondsmanager mit öffentlichen und privaten Kapitalgebern zusam-
menarbeiten. Die öffentlichen Investoren, wie z. B. die KfW Ent-
wicklungsbank, haben stets eine starke Rolle im Investitionskomitee
und im Aufsichtsrat der jeweiligen Fonds. Entwicklungsbanken neh-
men hierdurch ihre wichtige Geländerfunktion für private Investoren
wahr und sorgen ebenso für die Umsetzung der mit dem BMZ ver-
einbarten entwicklungspolitischen Ziele.

Was die Frage der Sicherstellung der entwicklungspolitischen Zielset-
zung betrifft, so verweise ich Sie auf die Antwort auf die Kleine An-
frage „Entwicklungsorientierung in der Mikrofinanzbranche“ (Bun-
destagsdrucksache 17/5432) vom 6. April 2011. Die dortigen Aus-
führungen zu Frage 9 sind unverändert gültig.

Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass sich zusätzlich mehrere von
der Bundesregierung geförderte Fonds dem Zertifizierungssystem
„LuxFlag“ unterworfen haben. Dies ist ein Gütesiegel, das die An-
wendung von Prinzipien zum verantwortungsvollen Verhalten im Fi-
nanzsektor sowie die Beachtung von Sozial- und Umweltstandards
bescheinigt.
: H. Heenemann GmbH & Co., Bu
rlagsgesellschaft mbH, Postfach 1
Berlin, den 27. April 2012
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